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Liebe Leserin, 
 lieber Leser, 

in dieser Ausgabe des DGUV Forums möch
ten wir Ihre Aufmerksamkeit nicht wie üb
lich auf das Titelthema lenken, sondern auf 
ganz unterschiedliche Aspekte von Sicher
heit und Gesundheit. 

Der titelgebende Beitrag beschäftigt sich mit 
einer wichtigen Personengruppe im betrieb
lichen Arbeitsschutz – den Sicherheitsbe
auftragten. In einer Umfrage wollten wir 
wissen: Unter welchen Voraussetzungen 
können  Sicherheitsbeauftragte im Betrieb 
Erfolg  haben? Was behindert sie bei ihrer 
 Tätigkeit? Wie können sie ihre Wirksamkeit noch verbessern? Sicherheitsbeauftragte 
sind Multiplikatoren und Multiplikatorinnen für Sicherheit und Gesundheit. Wie wich
tig die richtige fachkundige Beratung für die Verhinderung von Arbeitsunfällen ist, das 
belegt ein weiterer Artikel in dieser Ausgabe. 

Um Wirksamkeit geht es auch bei der gemeinsamen Schulsportinitiative der Kultus
ministerkonferenz (KMK) und der DGUV zur Verbesserung von Sicherheit und Gesund
heit im und durch Schulsport. Wir ziehen eine erste Bilanz und geben einen Ausblick 
auf die nächsten Meilensteine des Projektes. 

Eine erste Etappe erfolgreich genommen hat der neu eingerichtete berufsbegleitende 
Studiengang „Master of Public Management Sozialversicherung“ an der DGUV Hoch
schule (HGU). Er bietet eine Fortbildung im BlendedLearningFormat. Das ist Heraus
forderung und Chance zugleich. Erstes Fazit: Wichtig ist Unterstützung von allen Seiten, 
um Kompetenzen weiterzuentwickeln und sie professionell umzusetzen. 

Last, but not least richten wir unseren Blick auf Europa und wie sich unser europäisches 
Ziel, als erster Kontinent klimaneutral zu werden, auf die europäische Chemikalien
Schutzverordnung (ChemKlimaschutzV) auswirkt. Nicht nur, aber auch an der Chemika
lienstrategie wird der Zusammenhang zwischen globaler Wettbewerbsfähigkeit und der 
Entwicklung von Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts einerseits und den Zielen 
der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung andererseits besonders deutlich. Davon 
sind Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit unmittelbar betroffen. 

Ihr 

Dr. Stefan Hussy 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
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Wirksamkeit von Sicherheitsbeauftragten 

Key Facts 

• Der Erfolg von Sicherheitsbeauftragten (Sibe) im Betrieb hängt von unter-
schiedlichen Voraussetzungen und Wirkfaktoren ab 

• Sicherheitsbeauftragte arbeiten an der Vermeidung unsicheren Verhaltens, 
aber auch an der Gestaltung von Arbeitsverhältnissen mit, zum Beispiel auch 
an der Gefährdungsbeurteilung 

• Die Wirksamkeit der Sicherheitsbeauftragten lässt sich noch weiter verbessern 

Autorinnen und Autor 

 Gerhard Kuntzemann 
 Annekatrin Wetzstein 
 Nicola Schmidt 

Unter welchen Voraussetzungen können Sicherheitsbeauftragte im Betrieb Erfolg haben und wirk
sam arbeiten? Was behindert sie bei ihrer Tätigkeit? Und welche Ansatzpunkte zur Verbesserung 
der Wirksamkeit existieren? Umfrageergebnisse des Projektes „Verbesserung der Wirksamkeit von 
Sicherheitsbeauftragten“ geben Antworten auf diese und weitere Fragen. 

Hintergrund 

Sicherheitsbeauftragte unterstützen in Be-
trieben mit mehr als 20 Beschäftigten die 
Durchführung von Maßnahmen zur Ver-
hütung von Arbeitsunfällen, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren. Sie haben aufgrund ihrer Orts-, 
Fach- und Sachkenntnisse die Aufgabe, in 
ihrem Arbeitsbereich Unfall- und Gesund-
heitsgefahren zu erkennen und angemes-
sen darauf zu reagieren. Sie treten gegen-
über ihren Kolleginnen und Kollegen als 
Multiplikatoren auf und bewirken durch 
ihre Präsenz und ihre Vorbildfunktion 
sowie durch ihr kollegiales Einwirken ein 
sicherheitsgerechtes und gesundheitsbe-
wusstes Verhalten im Betrieb. 

In der gesetzlichen Unfallversicherung 
arbeiten Fachleute aus Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen mit Expertin-
nen und Experten der DGUV zusammen im 
Sachgebiet „Sicherheitsbeauftragte“ des 
Fachbereichs „Organisation von Sicher-
heit und Gesundheit (FB ORG)“. Um die 
Wirksamkeit von Sicherheitsbeauftragten 
zu untersuchen und Verbesserungen für 
die Praxis abzuleiten, hat das Sachgebiet 
„Sicherheitsbeauftragte“ ein Projekt gestar-

tet. Das Institut für Arbeit und Gesundheit 
der DGUV (IAG) hat das Projekt unterstützt. 
Neben konzeptionellen Überlegungen des 
Sachgebiets hat das IAG im Jahr 2021 mit-
tels einer Online-Befragung mehr als 1.600 
Sicherheitsbeauftragte zu verschiedenen 
Themen ihrer Tätigkeit befragt. Um die 
Selbsteinschätzung der Sicherheitsbeauf-
tragten in der Umfrage zu validieren, hat 
das Sachgebiet zudem eine Expertenbefra-
gung unter Fachkräften für Arbeitssicher-
heit durchgeführt. 

Die Ergebnisse des Projekts „Verbesserung 
der Wirksamkeit von Sicherheitsbeauf-
tragten – Konzeptionelle Überlegungen 
und praktische Ansätze für erfolgreiche 
außerbetriebliche und innerbetriebliche 
Maßnahmen“ werden in diesem Beitrag 
vorgestellt. 

Motivation als Basis des Erfolgs 

In einem ersten Themenblock der Befra-
gung der Sicherheitsbeauftragten ging es 
um Faktoren ihres eigenen Erfolgserlebens. 
Die Ergebnisse zeigen, dass der Erfolg der 
Sicherheitsbeauftragten aus ihrer Sicht 
weitgehend vom persönlichen Engage-
ment, einer guten Qualifizierung, der Ar-

beitsschutzpolitik der Unternehmen, einer 
regelmäßigen Kommunikation und den an-
gebotenen Hilfsmitteln abhängt (siehe Ab-
bildung 1). 
 
Diese Handlungsfelder bieten bereits Po-
tenzial und liefern gute Beispiele für be-
einflussbare Wirkungsfelder von Sicher-
heitsbeauftragten. So lässt sich aus dem 
ersten Faktor „persönliches Engagement“ 
ableiten, dass die personelle Auswahl von 
Beschäftigten, die die Rolle der Sicher-
heitsbeauftragten übernehmen, und de-
ren Motivation für die Tätigkeit ganz ent-
scheidend sind. Weitere Stellschrauben wie 
Qualifizierungen und das Schaffen einer 
an Sicherheit und Gesundheit orientierten 
Unternehmenskultur bieten ebenfalls gute 
Ansatzpunkte. 

54,2 Prozent der Sicherheitsbeauftragten 
sehen im Einsatz von Checklisten eine Hil-
fe bei der systematischen Bearbeitung von 
Themen. Je mehr Fortbildungen Sicherheits-
beauftragte besucht haben, desto höher 
schätzen sie die Wichtigkeit von Checklis-
ten für die erfolgreiche Tätigkeit ein. Even-
tuell liegt das an dem breiteren Themen-
spektrum, das Sicherheitsbeauftragte mit 
mehreren Fortbildungen sich im Vergleich 
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zu anderen Sicherheitsbeauftragten erarbei-
ten. Die vielen Themen lassen sich einfacher 
bearbeiten, wenn Checklisten zur Unterstüt-
zung zur Verfügung stehen, denn dadurch 
können auch komplizierte Sachverhalte auf 
wenige Fragen mit Priorisierung herunter-
gebrochen werden. 

Abbildung 1: Faktoren für Erfolge von Sicherheitsbeauftragten 
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Die Ergebnisse zeigen, dass der Erfolg der Sicherheitsbeauf-
tragten aus ihrer Sicht weitgehend vom persönlichen Engage-
ment, einer guten Qualifizierung, der Arbeitsschutzpolitik der 
Unternehmen, einer regelmäßigen Kommunikation und den 
angebotenen Hilfsmitteln abhängt.“ 

In welchem Ausmaß erleben Sie die folgenden Aspekte als Erfolge 
in Ihrer Tätigkeit als Sibe? 

Trifft völlig zu Trifft eher zu Weder noch Trifft eher nicht zu Trifft überhaupt nicht zu

Ein starkes persönliches 
Engagement der Sibe

Eine fachlich gute 
Ausbildung als Sibe

Arbeitsschutz als wichtiger Bestandteil  
der Unternehmenspolitik

Eine regelmäßige Kommunikation mit  
Kolleginnen oder Kollegen über Themen der  

Arbeitssicherheit und Gesundheit

Ein regelmäßiger Austausch mit Vorgesetzten über 
Themen der Arbeitssicherheit und Gesundheit

Ein systematisches Bearbeiten von  
Themen an Hand von Checklisten

100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 

0,8 %34,0 % 48,1 % 12,4 % 4,7 %

3,0 %29,9 % 48,0 % 12,5 % 6,6 %

2,8 %38,5 % 36,9 % 12,8 % 9,1 %

2,3 %31,2 % 42,8 % 12,8 % 10,9 %

6,0 %25,5 % 39,5 % 14,3 % 15,3 %

4,2 %14,9 % 39,3 % 24,4 % 17,1 %

Die wirksamsten Handlungs
felder der Sibe 

Gefragt danach, in welchen Themen sich 
die Sicherheitsbeauftragten selbst als am 

wirksamsten wahrnehmen, werden als Top 
Drei die Vermeidung unsicheren Verhal-
tens, die Nutzung von persönlicher Schutz-
ausrüstung sowie die Beteiligung an der 
Aktualisierung der Gefährdungsbeurtei-
lung genannt. Dass mehr als 60 Prozent 
der Sicherheitsbeauftragten sagen, dass 
sie mit ihrer Tätigkeit unsicheres Verhal-
ten wirksam vermeiden können, zeigt, dass 
sie genau dort tätig sind, wo es erforder-
lich ist: im Arbeitsalltag in ihrem Betrieb. 
Zudem werden Aktualisierungen der Ge-
fährdungsbeurteilung als bedeutsam an-

gesehen, denn diese zielen auf die Verhält-
nisse im Betrieb ab (siehe Abbildung 2). 

Gute Praxis für Verbesserungs
potenzial 

In einem weiteren Themenblock ging es 
um die Frage, was die eigene Wirksam-
keit als Sicherheitsbeauftragte verbes-
sern würde (siehe Abbildung 3). Auf den 
Plätzen eins bis vier stehen ein stärkerer 
Erfahrungsaustausch mit anderen Sicher-
heitsbeauftragten, regelmäßige fachbezo-

https://www.kleonstudio.com
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gene Informationen von der zuständigen 
Berufsgenossenschaft, mehr praktische 
Hilfsmittel durch den Unfallversicherungs-
träger sowie die bessere Kommunikation 
mit Führungskräften. Um die Wirksamkeit 
der Arbeit von Sicherheitsbeauftragten zu 
verbessern, sind also sowohl die Betriebe 
als auch die Unfallversicherungsträger ge-
fordert. 

Abbildung 2: Themen der Sicherheitsbeauftragten für wirksame Verbesserungen 
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Bei welchen Themen konnten Sie als Sibe in Ihrem Unternehmen 
zu wirksamen Verbesserungen im Arbeitsschutz beitragen?  

(Mehrfachnennung möglich) N = 1.629 

Vermeidung unsicherer Verhaltensweisen der  
Kolleginnen und Kollegen

Persönliche 
Schutzausrüstung

Aktualisierung der 
Gefährdungsbeurteilung

Erste Hilfe (z. B. Ersthelfer/-innen, 
Material Erste Hilfe, Verbandbuch)

Zugestellte/verschlossene Rettungs-/ 
Verkehrswege/Notausgänge

Maschinensicherheit

Andere Arbeitsschutzfragen

100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 

61,5 %

57,8 %

52,7 %

50,8 %

47,6 %

23,6 %

17,4 %

Erfahrungsaustausch 
Der mit 54,9 Prozent am häufigsten ge-
nannte Aspekt, der die Wirksamkeit von 
Sicherheitsbeauftragten nach deren Auf-
fassung erhöht, ist ein stärkerer innerbe-
trieblicher und außerbetrieblicher Erfah-
rungsaustausch. Der fehlende Austausch 
mit anderen Sicherheitsbeauftragten wird 
besonders von Sicherheitsbeauftragten in 
kleinen Betrieben als Problem gesehen. Dort 
gibt es meist auch nur einen Sicherheitsbe-
auftragten oder eine Sicherheitsbeauftragte. 

Für einen stärkeren Erfahrungsaustausch 
sind sowohl innerbetriebliche als auch 
überbetriebliche sowie digitale Formate 

wichtig und denkbar, die in Ergänzung 
zu den schon vorhandenen Formaten im 
Rahmen von Fortbildungen organisiert 
werden können. 

Informationen und praktische Hilfsmittel 
51,6 Prozent der Sicherheitsbeauftragten 
wünschen sich zur Verbesserung der Wirk-
samkeit regelmäßige fachbezogene Infor-
mationen von ihrem Unfallversicherungs-
träger und 48,1 Prozent würden gern mehr 
praktische Hilfsmittel (Checklisten und 
Plakate) zur Verfügung gestellt bekommen.
 
Ob es tatsächlich zu wenig Hilfsmittel gibt, 
ob die Sicherheitsbeauftragten keinen Zu-
griff darauf haben oder ob die zielgerichte-
te Suche in der Menge der Hilfsmittel nicht 
gelingt, ist derzeit unklar. Daher plant das 
Sachgebiet „Sicherheitsbeauftragte“ nun 
eine Bestandsaufnahme solcher Informa-
tionen und Hilfsmittel. Dabei soll heraus-
gefunden werden, ob die Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen tatsächlich 
mehr Produkte anbieten sollten oder ob 
eher die Bekanntheit und Verfügbarkeit 

von vorhandenen Produkten verbessert 
werden müsste. 

Kommunikation 
Da Sicherheitsbeauftragte keine Weisungs-
befugnis haben, bleiben als wesentliche 
Mittel die „Motivation zum sicherheitsge-
rechten Verhalten“ und die „Kommunika-
tion mit Führungskräften und Personal“. 
Gespräche sind somit ein sehr wichtiger 
Bestandteil bei der Arbeit von Sicherheits-
beauftragten und gleichzeitig ein Schlüssel 
zum Erfolg. Um also möglichst wirksam 
werden zu können, sollten Sicherheitsbe-
auftragte besonders in Gesprächsführung 
geschult werden, zum Beispiel im Rahmen 
der Sicherheitsbeauftragten-Grundqualifi-
zierung und/oder spätestens in ergänzen-
den Fortbildungsmodulen. 

Eine bessere Kommunikation mit den Füh-
rungskräften im Unternehmen wird nicht 
„auf Knopfdruck“ zu erreichen sein. Viel-
versprechend sind erste Ansätze in Schu-
lungen oder Informationsmaterialien für 
Führungskräfte, die auf die Vorteile einer 

https://www.kleonstudio.com
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guten Zusammenarbeit zwischen Füh-
rungskräften und Sicherheitsbeauftragten 
eingehen. Hierbei mögliche Win-win-Situ-
ationen aufzuzeigen, dient einer effizienten 
Kommunikation zwischen beiden Seiten. 
Zum Abbau möglicher Barrieren müssen 
zudem die Themen Gesprächsführung und 
Kommunikation noch mehr in der Aus- und 
Fortbildung der Sicherheitsbeauftragten 
behandelt werden. 

Abbildung 3: Verbesserung der Wirksamkeit als Sicherheitsbeauftragte 
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Was würde Ihre Wirksamkeit als Sibe verbessern? 
(Mehrfachnennung möglich) 

Stärkerer Erfahrungsaustausch mit anderen Sibe  
(innerbetrieblich und betriebsübergreifend)

Regelmäßige fachbezogene Information durch die BG UK 
(z. B. Schulungsangebote, Fachzeitschriften, Broschüren)

Mehr praktische Hilfsmittel der BG/UK 
 (z. B. Checklisten, Plakate)

Mehr Zeit für meine Aufgaben als 
Sicherheitsbeauftragte/ Sicherheitsbeauftragter

Bessere Unterstützung durch 
das eigene Unternehmen

Stärkerer Branchenbezug 
der Ausbildung

Sonstiges

Bessere Kommunikation mit  
den Führungskräften im Unternehmen

100 % 

N = 1.629 

80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 

51,6 %

48,1 %

47,0 %

46,9 %

36,0 %

32,2 %

2,5 %

54,9 %

Qualifizierung 

Nahezu 78 Prozent der befragten Sicher-
heitsbeauftragten haben die Schulung zum 
Sicherheitsbeauftragten bei ihrem Unfall-
versicherungsträger besucht, zwölf Pro-
zent bei einem anderen Schulungsträger 
und fast zehn Prozent hatten überhaupt 
keine Schulung. Branchenspezifische Aus-
wertungen der Umfrage zeigen dabei eine 
große Bandbreite. Das Sozialgesetzbuch 
Sieben (SGB VII) gibt lediglich vor, dass 
den Sicherheitsbeauftragten eine Gelegen-
heit zur Schulung angeboten werden muss. 
Selbst ein Mindestmaß an Wirkung dürfte 

allerdings ohne Qualifizierung und damit 
ohne Fachwissen und Methodenkompe-
tenz kaum zu erreichen sein. Daher muss 
es ein vordringliches Ziel sein, dass nahezu 
alle Sicherheitsbeauftragten an einer ent-
sprechenden Qualifizierung teilnehmen. 
Auch die Zahl der Fortbildungen hat offen-
sichtlich Einfluss auf die Wirksamkeit der 
Sicherheitsbeauftragten. So schätzen sich 
Sicherheitsbeauftragte mit häufigeren Fort-
bildungen als deutlich wirksamer ein. Die 
DGUV Information 211-042 „Sicherheitsbe-
auftragte“ empfiehlt alle drei bis fünf Jah-
re eine Fortbildung für Sicherheitsbeauf-
tragte. Bei deutschlandweit über 700.000 
Sicherheitsbeauftragten dürfte dies nur 
mit einem klugen Mix aus Präsenz- und 
Online-Schulungen, Tutorials sowie inner-
betrieblichen Seminaren der Unfallversi-
cherungsträger zu erreichen sein. 
 
Einen Erfolg versprechenden Ansatz bie-
ten hierbei auch regionale Veranstaltun-
gen. Sie behandeln meist an einem Tag oft 
jährlich wechselnde Themen und zeigen 
aktuelle Entwicklungen im Arbeitsschutz 

auf. Daneben bieten diese Veranstaltun-
gen die Möglichkeit zum Austausch der 
Sicherheitsbeauftragten mit Kolleginnen 
und Kollegen aus anderen Betrieben und 
Branchen. 

In der Umfrage haben Sicherheitsbeauf-
tragte die Qualifizierung als zweitwichtigs-
ten Aspekt für den Erfolg ihrer Arbeit ein-
gestuft. Damit ist die Qualifikation in jedem 
Fall eines der wichtigsten Handlungsfelder, 
in dem die Wirkung der Sicherheitsbeauf-
tragten verbessert werden kann. 

Gute Praxis zur Verbesserung 
der Wirksamkeit 

Gute Praxis für Sicherheitsbeauftragte fin-
det man in nahezu allen Wirkungsfeldern: 
bei der betrieblichen Arbeitsschutzorgani-
sation und speziell bei der Organisation der 
Sicherheitsbeauftragten-Arbeit, in der In-
teraktion zwischen den Arbeitsschutzak-
teuren sowie bei der Unterstützung durch 
die Betriebe und Unfallversicherungsträger. 
Im Abschlussbericht des Projektes sind die 

https://www.kleonstudio.com


7

DGUV Forum 11/2022     Schwerpunkt Sicherheitsbeauftragte 

„Beispiele guter Praxis“ vollständig aufge-
listet. Sie bieten unter anderem den Unfall-
versicherungsträgern allgemeingültige und 
branchenspezifische Handlungsansätze für 
die Unterstützung von Sicherheitsbeauf-
tragten. 

Hemmnisse, die die Wirksam
keit der Sibe reduzieren 

Die Sicherheitsbeauftragten wurden auch 
danach gefragt, welche Hemmnisse ihre 
Arbeit beeinträchtigen. Am häufigsten ge-

nannt wurde, dass Kolleginnen und Kolle-
gen die Sicherheitsbeauftragten zu selten 
ansprechen, wenn sie Fragen zum Arbeits-
schutz haben, und dass Sicherheitsbeauf-
tragte oft erst spät informiert werden, wenn 
im Betrieb unsichere Situationen auftreten. 
Langjährig tätige Sicherheitsbeauftragte 
berichteten deutlich seltener von diesen 
Hemmnissen. 
 
Weitere Stolpersteine reichen vom Aus-
schluss von Betriebsbegehungen über 
den viel beschriebenen Praxisschock nach 

erfolgter Qualifikation bis hin zur fehlen-
den Umsetzung von Wissen/Können ins 
Handeln. 

Abbildung 4: Hemmnisse der Tätigkeit von Sicherheitsbeauftragten 
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In welchem Ausmaß erleben Sie die folgenden Aspekte als  
Hindernisse in Ihrer Tätigkeit als Sibe? 

Die Kolleginnen und Kollegen sprechen mich selten an, 
wenn sie Fragen zu Sicherheit und Gesundheit haben.

Ich erfahre oft nicht oder zu spät, wenn im Unternehmen
gefährliche Situationen aufgetreten sind.

Mir fehlt manchmal das Fachwissen im  
Arbeitsschutz, um geeignete Maßnahmen bei  

gefährlichen Situationen vorzuschlagen.

Ich werde bei Betriebsbegehungen mit der BG/UK oder
staatlichen Behörden meist nicht einbezogen.

Ich habe zu wenig Zeit, um mich um meine 
Aufgaben als Sibe zu kümmern.

Durch meine eigentliche Tätigkeit im Unternehmen 
bin ich als Sibe räumlich nur für einen eher kleinen 

Arbeitsbereich zuständig.

Die Vorgesetzten denken, dass ich als Sibe in erster
Linie für den Arbeitsschutz verantwortlich bin.

Die praktische Umsetzung des in der Ausbildung
erworbenen theoretischen Wissens im Unternehmen war

zu Beginn meiner Tätigkeit als Sibe schwierig.

Es ist für mich schwer, die Kolleginnen und Kollegen von
Verbesserungen im Arbeitsschutz zu überzeugen.

Mir fehlt die Möglichkeit, mich mit anderen
Sicherheitsbeauftragten auszutauschen.

Die Vorgesetzten unterstützen mich nur 
selten in meiner Tätigkeit als Sibe.

Im Arbeitsschutzausschuss (ASA) bin 
ich als Sibe nicht eingebunden.

Meine direkten Vorgesetzten kennen 
meine Aufgaben als Sibe nicht.

100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 

Zustimmung Neutral Ablehnung

51,7 % 13,9 % 34,4 %

47,9 % 17,6 % 34,6 %

42,9 % 18,9 % 38,2 %

42,4 % 14,3 % 43,2 %

40,6 % 19,9 % 39,5 %

37,6 % 17,5 % 44,8 %

35,9 % 20,0 % 44,2 %

34,9 % 28,7 % 36,4 %

34,6 % 22,6 % 42,9 %

33,4 % 14,7 % 51,9 %

30,9 % 15,8 % 53,2 %

26,1 % 11,3 % 62,7 %

24,8 % 12,5 % 62,7 %

Keine Teilnahme an Betriebs begehungen 
42,4 Prozent der Sicherheitsbeauftragten 
werden bei Betriebsbegehungen mit der 
Berufsgenossenschaft, der Unfallkasse 
oder staatlichen Behörden meist nicht ein-
bezogen. In Unternehmen mit 250 bis 999 
Beschäftigten liegt die Nichteinbindung 
nochmals um circa 13 Prozent höher. In 
Kleinbetrieben wird die Nichteinbindung 

https://www.kleonstudio.com
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bei Betriebsbegehungen deutlich weniger 
als Hindernis eingeschätzt als in Unterneh-
men mit 250 bis 999 Beschäftigten und in 
Großbetrieben. 

Das Ansprechen und Einbeziehen der Si-
cherheitsbeauftragten bei Betriebsbege-
hungen vor Ort wird als wertschätzend, 
motivierend und wichtig empfunden. Die 
Sicherheitsbeauftragten bei Betriebsbege-
hungen in keiner Weise einzubinden, sorgt 
nach deren Einschätzung dafür, dass die 
innerbetriebliche Wertschätzung auch im 
Kollegenkreis sinkt. 

Praxisschock 
Der viel beschriebene „Praxisschock“ der 
Sicherheitsbeauftragten, den sie vermeint-
lich nach ihrer Grundqualifizierung im Be-
trieb erleben, scheint nicht besonders stark 
ausgeprägt zu sein. Nur 34,9 Prozent sehen 
dieses Hindernis. 
 
Sicherheitsbeauftragte, die nach dem Se-
minar einen Praxisschock erleiden: Si-
cherheitsbeauftragte sollten in der Quali-
fizierungsmaßnahme darauf vorbereitet 
werden, dass nach der Qualifikation nicht 
alle mitgebrachten Ansätze innerhalb von 
wenigen Wochen im Betrieb umgesetzt wer-
den. Ohne eine Einstiegsstrategie kann der 
Praxisschock die ansonsten mögliche Wir-
kung der Sicherheitsbeauftragten massiv 
reduzieren. 

Wissen, Können, Handeln als notwendige 
Schritte der Sicherheitsbeauftragten 
42,9 Prozent der Befragten geben an, dass 

ihnen mitunter das Fachwissen fehle, um 
in gefährlichen Situationen geeignete Maß-
nahmen anbieten zu können. Dies deckt 
sich auch mit Beobachtungen des Sach-
gebiets beziehungsweise mit anderen Um-
fragen. Offensichtlich fehlt bei einem Teil 
der Sicherheitsbeauftragten der Schritt 
vom Wissen (oder sogar vom Können) 
zum Handeln. 

Fazit 

Das Projekt „Verbesserung der Wirksam-
keit von Sicherheitsbeauftragten – Kon-
zeptionelle Überlegungen und praktische 
Ansätze für erfolgreiche außerbetriebliche 
und innerbetriebliche Maßnahmen“ hat 
sich intensiv mit der Wirkung einer der 
wichtigsten Personen im Arbeitsschutz, 
den Sicherheitsbeauftragten, befasst. Mit 
der Verbesserung ihrer Wirkung soll ein 
Beitrag geleistet werden, um das Erfolgs-
modell Sicherheitsbeauftragte weiter zu 
optimieren. 
 
Bei der Identifikation und Analyse von 
„Beispielen guter Praxis“ war schnell klar, 
dass es nahezu keine Beispiele gibt, die all-
umfassend oder allgemeingültig sind. Meist 
sind sie in Abhängigkeit von bestimmten 
Betriebsstrukturen oder anderen Gegeben-
heiten mehr oder weniger gut geeignet, um 
die Wirkung der Sicherheitsbeauftragten zu 
verbessern. Der Abschlussbericht des Pro-
jektes stellt den Sicherheitsbeauftragten, 
den Unternehmen und den Unfallversiche-
rungsträgern die „Beispiele guter Praxis“ 
deshalb als Sammlung zur Verfügung. Eine 

Auswahl von jeweils geeigneten Praxisbei-
spielen muss aber in jeder Zielgruppe im 
Einzelfall vorgenommen werden. 

Bei der Analyse der Wirkungsdefizite war 
meist sofort ersichtlich, wie diese minimiert 
werden können, um eine verbesserte Wir-
kung zu erzielen. Andere Wirkungsdefizite, 
wie die fehlende fachliche Unterstützung 
der Sicherheitsbeauftragten in kleinen Be-
trieben im Vergleich zu Großbetrieben mit 
permanent anwesenden Fachkräften für 
Arbeitssicherheit, müssen noch weiterge-
hend analysiert werden, um Lösungsan-
sätze bereitstellen zu können oder Hand-
lungsoptionen der Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen zu erarbeiten. 

Detailauswertungen haben auch gezeigt, 
dass langjährige Sicherheitsbeauftragte 
sich als deutlich erfolgreicher einschätzen 
als der Durchschnitt der Umfrageteilneh-
menden und dass die Hemmnisse bei deren 
Tätigkeit auch deutlich geringer ausgeprägt 
sind. Damit wird offensichtlich, dass eine 
Kontinuität bei den Sicherheitsbeauftragten 
im Betrieb absolut erstrebenswert ist.  ←

Das Ansprechen und Einbeziehen der Sicherheitsbeauftrag-
ten bei Betriebsbegehungen vor Ort wird als wertschätzend, 
motivierend und wichtig empfunden.“ 

Weitere Informationen: 

•  Link zum Abschlussbericht 

•  Sachgebiet Sicherheitsbeauf-
tragte 

•  Arbeit & Gesundheit – das 
 Magazin für Sicherheitsbeauf-
tragte 

https://www.dguv.de/medien/fb_org/dokumente/abschlussbericht-projekt-wirkung-sibe.pdf
https://www.dguv.de/fb-org/sachgebiete/sicherheitsbeauftragte/index.jsp
https://aug.dguv.de/
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Schwere Arbeitsunfälle im Handel 
und in der Warenlogistik 

Key Facts 

• Schwere Arbeitsunfälle im Handel und in der Warenlogistik basieren auf 
wenigen Unfallszenarien (wobei auf Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle –
ohne Abstürze – knapp 50 Prozent entfallen)

• Das Risiko, schwer zu verunfallen, steigt mit zunehmendem Alter
• Zielgerichtete Überwachung und Beratung baut auf den Erkenntnissen

des branchenspezifischen Unfallgeschehens auf 

Autoren 

Klaus Schäfer 
Hans-Christoph Klockmann 
Christoph Wetzel 
Jörg Mahlberg 

Gesundheitliche Folgen schwerer Arbeitsunfälle, die zu Rentenleistungen der gesetzlichen Unfall-
versicherung führen, sind für die Betroffenen mit erheblichem Leid und wesentlichen Einschränkun-
gen im Alltag verbunden. Diese zu verhindern steht daher im Fokus der Berufsgenossenschaft Han-
del und Warenlogistik (BGHW). Um welche Unfälle handelt es sich und was kann man dagegen tun? 

Einleitung 

Im Sinne des Siebten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB VII) und der weltweiten  Vision 
Zero ist es Aufgabe der Unfallversiche-
rungsträger, insbesondere den tödlichen 
und schweren Arbeitsunfällen mit allen 
geeigneten Mitteln entgegenzuwirken.[1][2] 

Die weltweite Kampagne zur Vision Zero 
hat zum Ziel, Arbeits- und Lebenswelten 
so zu gestalten, dass tödliche und schwe-
re Unfälle perspektivisch vermieden wer-
den. Grundmaxime ist unter anderem, dass 
Menschen Fehler machen, diese aber nicht 
zum Verlust des Lebens oder zu schweren 
Verletzungen führen dürfen. 

Eine auf dem SGB VII und der Vision Zero 
aufbauende Präventionsarbeit sollte daher 
das Unfallgeschehen auswerten und die 
hieraus gewonnenen Erkenntnisse nutzen, 
um zielgerichtete Präventionsangebote zu 
entwickeln und die Präventionsaktivitäten 
zu steuern. 

Erkenntnisse zu tödlichen Arbeitsunfäl-
len im Handel und in der Warenlogistik 
wurden bereits 2020 veröffentlicht.[3] In 
Ergänzung werden hier die Ermittlungs-

ergebnisse bezüglich der schweren Arbeits-
unfälle, das heißt der Arbeitsunfälle mit 
Rentenleistungen, vorgestellt. 

Bei der BGHW sind etwa 380.000 Unter-
nehmen mit etwa 4,3 Millionen Menschen 
versichert. Im Jahr 2021 wurden rund 1.700 
neue Rentenfälle registriert, davon etwa 
1.300 Renten für Arbeitsunfälle im engeren 

Sinne und knapp 400 Renten im Zusam-
menhang mit Wegeunfällen. 

Abbildung 1: Neue Rentenfälle je 1.000 Vollarbeitende der BGHW von 1960 bis 2020 – 
ohne Berücksichtigung der Wegeunfälle 
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Zeitliche Entwicklung der 
 Rentenfälle 

Die zeitliche Entwicklung der neuen Ren-
tenfälle bei der BGHW seit 1960 ist in Ab-
bildung 1 als die auf 1.000 Vollarbeitende 
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normierte Häufigkeit grafisch dargestellt. 
Die Grafik zeigt die neuen Rentenfälle im 
engeren Sinne, das heißt Arbeitsunfälle 
ohne Berücksichtigung der Wegeunfälle. 

Der Verlauf der neuen Rentenfälle in Ab-
bildung 1 ist über den gesamten Zeitraum 
ab 1960 tendenziell abnehmend. Während 
um 1960 etwa zwei von 1.000 Vollarbeiten-
den so schwer verunfallt sind, dass eine 
Rentenleistung gezahlt worden ist, sind es 
im Jahr 2020 nur noch 0,3 von 1.000 Voll-
arbeitenden. Über den Zeitraum von 1960 
bis 2020 wurde somit das Risiko, schwer zu 
verunfallen, um etwa 85 Prozent reduziert. 
Diese Abnahme der Unfallhäufigkeit über 
die Zeitspanne von 1960 bis 2020 um etwa 
85 Prozent entspricht einer durchschnitt-
lichen Abnahme der Unfallhäufigkeit je 
Dekade von etwa 30 Prozent. 

In Abbildung 2 ist die für die festgestell-
te mittlere Abnahme der Unfallhäufigkeit 
von 30 Prozent je Dekade errechnete ex-
ponentielle Regressionskurve in Rot ein-
gezeichnet. Diese bildet den Verlauf der 
neuen Rentenfälle je 1.000 Vollarbeitende 
für den Zeitraum von 1960 bis 2020 mit 
einem errechneten Bestimmtheitsmaß von 
R2 = 0,95 sehr gut ab. 

Abbildung 2: Neue Rentenfälle ohne Berücksichtigung der Wegeunfälle je 
1.000 Vollarbeitende von 1960 bis 2020 (blaue Punkte) mit Regressionskurve 
f(t) = 2,6 x exp(-0,033 x (t-1960)) (rote Kurve) 
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Eine Vorhersage der neuen Rentenfälle 
für die Zukunft ist daraus aber nicht un-
mittelbar ableitbar. Anhand der Daten der 
vergangenen Jahrzehnte kann die zukünf-
tige Entwicklung jedoch zumindest pro-
gnostiziert beziehungsweise geschätzt 
werden – immer unter der Voraussetzung, 

dass keine umwälzenden technischen und 
gesellschaftlichen Änderungen stattfin-
den. Unter diesen Voraussetzungen lassen 
die dargestellten Daten den Schluss zu, 
dass die neuen Rentenfälle wohl weiter 
zurückgehen werden und dass letztlich 
eine Welt ohne Arbeitsunfälle mit Ren-
tenleistungen im Handel und in der Wa-
renlogistik im Sinne der Vision Zero der 
Internationalen Vereinigung für Soziale 
Sicherheit (IVSS) durchaus erreicht wer-
den kann. 

Ziel der BGHW ist es, den Rückgang der 
Unfallhäufigkeit der Rentenfälle von etwa 

30 Prozent je Dekade auch in der Zukunft 
zu halten oder besser – zu übertreffen. 

Methodik 

Um die Erkenntnisse über schwere Arbeits-
unfälle für die Präventionsarbeit der BGHW 
zu vertiefen, wurden im Zeitraum vom 1. Au-
gust 2017 bis zum 31. August 2018 ausführ-
liche systematische Untersuchungen der 
neuen Rentenfälle der Unfallarten 1 bis 4 
durchgeführt, das heißt ohne Wegeunfälle 
der Unfallarten 5 und 6 (siehe hierzu Tabel-
le 1), die in der Zeit vom 1. Juli 2017 bis zum 
31. Juli 2018 neu beschieden worden sind. 

Ziel der BGHW ist es, den Rückgang der Unfallhäufigkeit 
der Rentenfälle von etwa 30 Prozent je Dekade auch in 
der Zukunft zu halten oder besser – zu übertreffen.“ 
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Zu den Rentenfällen zählten auch die Fälle, 
die mit einer einmaligen Gesamtvergütung 
abgegolten worden sind.[4] Die hierbei ge-
wonnenen Ermittlungsergebnisse der Ein-
zelfälle wurden durch die Zuordnung von 
Unfallmerkmalen verschlüsselt und statis-
tisch ausgewertet. Insgesamt wurden 1.053 
Arbeitsunfälle durch standardisierte Unfall-
untersuchungen analysiert. 

Unfallart Beschreibung 

Unfallart 1 (U A 1) Arbeitsunfall im Betrieb (kein Straßenverkehrsunfall) 

Unfallart 2 (UA 2) Arbeitsunfall im Straßenverkehr 

Unfallart 3 (UA 3) Dienstwegeunfall (kein Straßenverkehr) 

Unfallart 4 (UA 4) Dienstwegeunfall im Straßenverkehr 

Unfallart 5 (UA 5) Wegeunfall (kein Straßenverkehr) 

Unfallart 6 (UA 6) Wegeunfall im Straßenverkehr 

Tabelle 1: Definition der sechs Unfallarten (siehe auch die  jährlichen DGUV Statistiken 
zum Unfallgeschehen) 
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Alle gesammelten Informationen wurden 
in einer Datenbank zusammengeführt und 
ausgewertet. Bei den Auswertungen wur-
de insbesondere nach wiederkehrenden 
Mustern der Ursachen der Arbeitsunfälle 
mit Rentenleistungen gesucht. Diese Mus-
ter sind häufig auftretende Kombinationen 
der Schlüsselausprägungen. So bildet bei-
spielsweise der Absturz von einer Leiter 
eine andere Schlüsselkombination ab als 
der Absturz von einer Rampe oder von ei-
nem Gerüst. Ähnliche Schlüsselausprägun-
gen wurden zu Gruppen zusammengefasst. 

Bei der Zusammenstellung der Gruppen 
wurde berücksichtigt, dass auf Basis des 
jeweils spezifischen Unfallgeschehens 
passgenaue Präventionsmaßnahmen zu-
geordnet werden sollen. Maßnahmen sind 
in aller Regel umso wirksamer, je spezifi-
scher sie sind. Ferner wurden die bereits 
bei der Analyse der tödlichen Arbeitsun-
fälle gefundenen Kategorien und Gruppen 
mitberücksichtigt, um eine direkte Ver-
gleichbarkeit zwischen den Auswertungen 
der tödlichen und schweren Arbeitsunfälle 
herstellen zu können. 

Die Datensätze der verschiedenen Grup-
pen wurden BGHW-intern einzelnen 

 Arbeitsgruppen zur spezifischen Auswer-
tung übergeben. Die Arbeitsgruppen haben 
auf Basis der Daten typische Unfallszenari-
en herausgearbeitet und Präventionsmaß-
nahmen vorgeschlagen. 

Ergebnisse 

Unfallschwerpunkte 
Nach Auswertung der 1.053 untersuch-
ten Arbeitsunfälle mit Rentenleistungen 
konnten die nachfolgenden sieben Unfall-
schwerpunkte ermittelt werden, die etwa 
85 Prozent aller analysierten Arbeitsunfälle 
mit Rentenleistungen ausmachen. 

Stürze und Abstürze 
Dominierender Unfallschwerpunkt bei den 
untersuchten Arbeitsunfällen mit Renten-
leistungen waren Stürze in Form von 

• Stolper-, Rutsch- und Sturzunfällen 
(SRS), worin allgemein folgende 
 Unfälle zusammengefasst werden: 

 ▸ Stürze auf Verkehrswegen und 
ebenen Flächen, meist verursacht 
durch Stolpern, Rutschen und 
Fehltreten 

 ▸ Stürze auf Treppen und 
 ▸ Abstürze aus einer Höhe von 

weniger als einem Meter Höhe 
• Abstürze aus einer Höhe von mindes-

tens einem Meter Höhe 

Insgesamt entfielen 628 der 1.053 unter-
suchten Arbeitsunfälle auf diese Szenarien, 
das sind knapp 60 Prozent aller Arbeits-
unfälle mit Rentenleistungen. Etwa 70 Pro-
zent davon wiederum entfielen auf Stol-
pern, Rutschen und Fehltreten. 

Die Auswertungen der BGHW ergaben 
bezüglich des Unfallortes, dass sich etwa 
60 Prozent der Sturzunfälle auf Verkehrs-
wegen und ebenen Flächen, inklusive Trep-
pen, ereigneten und etwa 20 Prozent auf 
Leitern und Aufstiegshilfen. Ungefähr wei-
tere zehn Prozent der Personen verunfall-
ten im Zusammenhang mit der Benutzung 
von Fahrzeugen. 

Auf Abstürze aus einer Höhe von mindes-
tens einem Meter entfielen 145 Arbeits-
unfälle mit Rentenleistungen, was knapp 
15 Prozent aller Arbeitsunfälle mit Renten-
leistungen entspricht. Knapp die Hälfte 
dieser Abstürze erfolgte von Leitern, etwa 
ein Drittel von Fahrzeugen, gefolgt von hö-
herliegenden Verkehrsflächen, Laderam-
pen und Dächern. 

Unfälle mit Flurförderzeugen 
Unfälle mit Flurförderzeugen ereigneten 
sich in 96 der 1.053 untersuchten Arbeits-
unfälle mit Rentenleistungen, das heißt in 
neun Prozent der Fälle. Das Gros der Un-
fälle, nämlich 66 von 96 Unfällen, ereigne-
te sich beim Fahren von Gegengewichts-, 
Schubmast- und Kommissionierstaplern. 
Weitere 25 Arbeitsunfälle ereigneten sich 
mit Mitgänger-Flurförderzeugen und Hand-
hubwagen. Hauptursache der Unfälle war 
das Anfahren von Personen, gefolgt von 
um- oder herabfallenden Lasten. 

Unfälle im Straßenverkehr 
63 der 1.053 Unfälle waren typische Stra-
ßenverkehrsunfälle mit Kraftfahrzeugen 
und Fahrrädern oder als Fußgänger oder 
Fußgängerin im Zusammenhang mit an-
deren Fahrzeugen. Diese Unfälle machen 
somit etwa sechs Prozent der Arbeitsunfäl-
le mit Rentenleistungen aus. Wesentliche 
Auslöser dabei waren visuelle oder moto-
rische Ablenkungen beispielsweise durch 
Smartphones, zu hohe Geschwindigkeiten 
oder zu dichtes Auffahren. 

Unfälle bei Bau, Montage und 
Instandhaltung 
51 Unfälle ereigneten sich im Zusammen-
hang mit Bau-, Montage- und Instand-
haltungsarbeiten. Aufgrund der Ver-
schiedenartigkeit der Unfallhergänge, 
unterschiedlicher Tätigkeiten der Verun-
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fallten zum Unfallzeitpunkt sowie der am 
Arbeitsunfall beteiligten Betriebseinrich-
tungen kann keine Darstellung von weni-
gen, repräsentativen Unfallszenarien er-
stellt werden. 

Unfälle beim Be- und Entladen 
Im Bereich der Be- und Entladung von 
Fahrzeugen unterschiedlicher Art ereig-
neten sich 40 Unfälle. Dabei wurden die 
Verunfallten vornehmlich von unkontrol-
liert bewegter Ladung getroffen. 

Unfälle durch Erfasstwerden von 
Fahrzeugen 
Zehn Personen wurden auf dem Betriebs-
gelände von Fahrzeugen – ohne Flurför-
derzeuge – erfasst und so schwer verletzt, 
dass ein dauerhafter Schaden mit Renten-
leistungen entstanden ist. 

Sonstige Unfälle 
Die verbliebenen 175 Unfälle konnten kei-
nem der vorgenannten sieben Schwer-
punkte zugeordnet werden. Für diese 
Unfälle konnte außerdem keine weite-
re spezifische Gemeinsamkeit gefunden 
werden. 

In Abbildung 3 ist die prozentuale Ver-
teilung der sieben herausgearbeiteten 
Schwerpunkte sowie sonstiger Unfälle 
grafisch dargestellt. 

Nach Abbildung 3 entfallen auf den Be-
reich Stolpern, Rutschen und Stürzen in-
klusive der Abstürze nahezu 60 Prozent 
aller neuen Rentenfälle. An zweiter und 
dritter Stelle folgen Arbeitsunfälle mit Flur-
förderzeugen und Unfälle im Straßenver-
kehr. 

Abbildung 3: Unfallschwerpunkte der untersuchten Arbeitsunfälle mit Rentenleistun-
gen ohne Berücksichtigung der Wegeunfälle (UA 1 bis 4) im Handel und in der Waren-
logistik (Untersuchungszeitraum 1. Juli 2017–31. Juli 2018) 
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Sonstige Unfälle 

Unfallfolgen 
Etwa 80 Prozent der untersuchten Fälle 
haben eine Minderung der Erwerbsfähig-
keit von 20 Prozent oder weniger, weitere 
13 Prozent liegen im Bereich von über 20 
bis zu 30 Prozent. 

Die drei Verletzungsarten Frakturen, Zer-
reißungen und Prellungen machen mit 59, 
19 und sieben Prozent in Summe 85 Prozent 
aller untersuchten Arbeitsunfälle mit Ren-
tenleistungen aus. 

Verletzte Körperteile sind vor allem die 
Extremitäten, wobei die Füße mit 19 Pro-
zent am stärksten betroffen sind, gefolgt 
von Oberarm/Schulter sowie von Unterarm 
und Unterschenkel mit jeweils etwa 15 Pro-
zent der Fälle. Auf Hände und Oberschen-
kel entfallen jeweils etwa zehn Prozent. 

Alters- und Geschlechter verteilung 
Die Altersverteilung der Verunfallten ist 
in Abbildung 4 für die Altersklassen bis 
19 Jahre, 20 bis 29 Jahre, 30 bis 39 Jahre, 40 
bis 49 Jahre, 50 bis 59 Jahre sowie 60 Jahre 
und älter grafisch dargestellt (linke Säu-
len). Demnach steigt der prozentuale Anteil 

Abbildung 4: Altersverteilung der Verunfallten (linke Säulen) und der Erwerbstätigen 
in Deutschland (rechte Säulen) 
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mit der Altersklasse von knapp ein Prozent 
bei den bis 19-Jährigen bis zu knapp 40 Pro-
zent bei den 50-59-Jährigen kontinuierlich 
an. Die 60-Jährigen und Älteren machen 
etwa 20 Prozent der Neurentenfälle aus. 

In Abbildung 4 ist außerdem die Altersver-
teilung der Erwerbstätigen des Jahres 2018 
in Deutschland nach den Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes dargestellt.[5] Der 
Vergleich der Säulenpaare zeigt, dass bei 
den drei jüngeren Altersklassen der Anteil 
der Erwerbstätigen höher ist als der Anteil 
der Verunfallten. Bei den 40- bis 49-Jähri-
gen sind beide Säulen in etwa gleich hoch. 
In den beiden höchsten Altersklassen ist 
der Anteil der Verunfallten hingegen deut-
lich höher als der Anteil der Erwerbstätigen 
in den jeweiligen Altersklassen. 

Die errechneten Verhältnisse der jeweiligen 
Anteile von Verunfallten zu den Erwerbs-
tätigen für die einzelnen Altersklassen 
sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Nach 
Tabelle 2 nimmt dieses Verhältnis mit zu-
nehmender Altersklasse zu. Das bedeutet, 
das Risiko für Arbeitsunfälle mit Renten-
leistungen steigt mit zunehmendem Alter. 

Alter Verhältnis 

bis 19 Jahr e 0,2 

20 bis 29 Jahre 0,4 

30 bis 39 Jahre 0,6 

40 bis 49 Jahre 1,0 

50 bis 59 Jahre 1,4 

60 Jahre und älter 1,8 

Tabelle 2: Verhältnis der Verunfallten zu 
den Erwerbstätigen in Deutschland 
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Die Verletzungsarten und die verletzten 
Körperteile sind für alle Altersgruppen 
ähnlich, das heißt, altersspezifische Verlet-
zungsarten oder altersspezifisch bevorzugt 
verletzte Körperteile sind nicht erkennbar. 

Einschränkend ist zu ergänzen, dass die 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes nicht 
primär die Altersverteilung der Erwerbstä-
tigen im Handel und in der Warenlogistik 

wiedergeben, sondern die Altersverteilung 
aller Erwerbstätigen in Deutschland. Hin-
weise für eine abweichende Altersverteilung 
im Handel und in der Warenlogistik auf-
grund branchenspezifischer Gegebenheiten 
sind allerdings nicht bekannt.[6][7] Es ist in-
sofern davon auszugehen, dass die Alters-
verteilung der im Handel und in der Wa-
renlogistik Beschäftigten derjenigen aller 
Erwerbstätigen entspricht beziehungsweise 
nicht deutlich davon abweicht. 

Die Auswertung der Geschlechtervertei-
lung hat einen Anteil von 36 Prozent für 
Frauen und von 64 Prozent für Männer an 
den untersuchten Arbeitsunfällen mit Ren-
tenleistungen ergeben. An anderer Stelle 
wurde bereits errechnet, dass für den Han-
del und in der Warenlogistik eine anteili-
ge äquivalente Vollzeittätigkeit von etwa 
40:60 für Frauen zu Männern abgeschätzt 
werden kann.[3] Insofern ist weder für Män-
ner noch für Frauen ein signifikant höheres 
oder geringeres Risiko für Arbeitsunfälle 
mit Rentenleistungen ableitbar. 

Gewerbezweige 
Die zehn Gewerbezweige, die die größten 
Anteile an den neuen Rentenfällen im oben 
genannten Untersuchungszeitraum hatten, 

sind in Abbildung 5 grafisch dargestellt. 
Der Lebensmittelhandel ist mit einem An-
teil von 19 Prozent an den Rentenfällen der 
Gewerbezweig mit den meisten Renten-
fällen im Bereich der BGHW. Jeder fünfte 
Rentenfall ereignete sich im Lebensmittel-
handel. Dem Lebensmittelhandel folgen 
Unternehmen aus dem Bereich Spedition, 
Umschlag und Lagerei mit etwa elf Prozent 
an der Gesamtzahl der neuen Rentenfälle. 
Insgesamt ereigneten sich etwa zwei Drit-
tel der neuen Rentenfälle in den in Abbil-
dung 5 genannten zehn Gewerbezweigen. 

Abbildung 5: Die zehn Gewerbezweige mit den größten absoluten Anteilen an den 
neuen Rentenfällen (Untersuchungszeitraum: 1. Juli 2017–31. Juli 2018) 
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Die absolute Zahl der Fälle sagt allerdings 
nichts über das relative Risiko für die Be-
schäftigten im jeweiligen Gewerbezweig 
aus. Hierzu sind die Unfallzahlen ins Ver-
hältnis zu den Beschäftigten in den je-
weiligen Gewerbezweigen zu setzen. Die 
Rentenfälle je 1.000 Vollarbeitende für die 
zehn in Abbildung 5 dargestellten Gewer-
bezweige mit den häufigsten Rentenfällen 
sind in Abbildung 6 grafisch dargestellt. 
Demnach liegt für dieses Kollektiv das 
höchste Risiko für einen Arbeitsunfall mit 
Rentenleistungen im Bereich des Zeitungs- 
und Zeitschriftenhandels mit Zustellung 
mit einem Wert von 1,3 Rentenfällen pro 
1.000 Vollarbeitenden. Dieser Wert und da-
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mit das Risiko schwerer Arbeitsunfälle lag 
etwa viermal höher als der Durchschnitt 
aller Gewerbezweige bei der BGHW mit ei-
nem Wert von 0,31 Rentenfällen je 1.000 
Vollarbeitenden.[8] Im Vergleich hierzu lag 
der Lebensmittelhandel mit einem Wert 
von etwa 0,2 Rentenfällen pro 1.000 Voll-
arbeitenden etwa 30 Prozent unter dem 
Durchschnitt aller Gewerbezweige bei der 
BGHW. 

Abbildung 6: Neue Rentenfälle je 1.000 Vollarbeitende für die zehn Gewerbezweige 
mit den meisten Rentenfällen (Untersuchungszeitraum: 1. Juli 2017–31. Juli 2018) 

Q
ue

lle
: K

la
us

 S
ch

äf
er

/B
G

H
W

 /
 G

ra
fik

: k
le

on
st

ud
io

.c
om

Zeitungs- und Zeitschriften-
handel mit Zustellung

Stahl, Eisen, Kunststoffe

Getränke

Möbel und Kunstgegenstände

Schrott, Autoverwertungen,  
Abfall- und Sekundärrohstoffe

Baustoffe

Maschinen, Kraftfahrzeuge

Textilien, Bekleidung,  
Lederwaren

Spedition, Umschlag, Lagerei

Lebensmittel

Rentenfälle je 1.000 Vollarbeitende
0,0 0,5 1,0 1,5

Diskussion 

Wesentliche Schwerpunkte im Unfallge-
schehen der untersuchten Arbeitsunfälle 
mit Rentenleistungen bei der BGHW sind 
SRS-Unfälle und Abstürze, gefolgt von Ar-
beitsunfällen mit Flurförderzeugen und 
Unfällen im Straßenverkehr. Diese vier 
Unfallszenarien machen drei Viertel des 
Unfallgeschehens bei den Arbeitsunfäl-
len mit Rentenleistungen der BGHW aus. 

Die vorgenannten Schwerpunkte spiel-
ten mit Ausnahme der SRS-Unfälle auch 
bereits bei der Analyse der tödlichen Ar-
beitsunfälle eine maßgebliche Rolle.[3] 
Die Häufigkeitsverteilung der tödlichen 
Arbeitsunfälle und der Arbeitsunfälle 
mit Rentenleistungen ist in Abbildung 7 
grafisch gegenübergestellt. Diese Darstel-
lung verdeutlicht die Fokussierung des Un-
fallgeschehens auf wenige Schwerpunk-
te. So entfallen 60 Prozent der tödlichen 
Arbeitsunfälle auf Straßenverkehrsunfälle 
und Abstürze sowie 60 Prozent der Arbeits-
unfälle mit Rentenleistungen auf SRS-Un-
fälle und Abstürze. 

Die Verunfallten – sowohl die tödlich als 
auch die schwer Verunfallten – sind zudem 
eher „älter“ und haben durchaus Berufs-
erfahrung, sind also keine Berufsanfänge-
rinnen und Berufsanfänger. Insbesonde-
re bei den SRS-Unfällen spielen bei den 
 älteren Verunfallten auch die insgesamt 
abnehmenden körperlichen Fähigkeiten 
eine Rolle. Reaktionsfähigkeit, Beweglich-
keit und Muskulatur, aber auch die Quali-
tät und Geschwindigkeit von Heilprozes-
sen nach Verletzungen verringern sich.[9][10] 
Damit steigen bei Älteren sowohl das Un-

fallrisiko als auch das Risiko bleibender 
Einschränkungen. Dieser Zusammenhang 
wurde auch in Studien außerhalb der be-
ruflichen Tätigkeiten untersucht und fest-
gestellt.[11] 

Um eine auf die tödlichen Arbeitsunfäl-
le und die Arbeitsunfälle mit Rentenleis-
tungen spezifizierte, zielgerichtete und ef-
fektive Präventionsstrategie für die BGHW 
zu entwickeln, bedarf es somit der Fokus-
sierung auf nur wenige Schwerpunkte. In 
Kombination beider Erhebungen sind die 

Um eine auf die tödlichen Arbeitsunfälle und die Arbeitsunfälle 
mit Rentenleistungen spezifizierte, zielgerichtete und effektive 
Präventionsstrategie für die BGHW zu entwickeln, bedarf es so-
mit der Fokussierung auf nur wenige Schwerpunkte.“ 



15

DGUV Forum 11/2022     Agenda

Abbildung 7: Häufigkeitsverteilung der tödlichen Arbeitsunfälle (rote Säulen) und der 
Arbeitsunfälle mit Rentenleistungen (blaue Säulen) im Vergleich (Untersuchungszeit-
raum tödliche Fälle: 1. Januar 2012–30. Juni 2019, Untersuchungszeitraum Renten-
fälle: 1. Juli 2017–31. Juli 2018) 
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nachfolgenden präventiven Maßnahmen 
für das Gros der tödlichen Arbeitsunfälle 
sowie der Arbeitsunfälle mit Rentenleis-
tungen zielführend: 

Die Verbesserung der Verkehrssicherheit 
durch den Einsatz von Fahrassistenzsys-
temen in den verwendeten Fahrzeugen, 
durch verbesserte organisatorische Rah-
menbedingungen für weniger Ablenkung 
beim Fahren und durch die Schaffung eines 
betrieblichen Bewusstseins für Verkehrs-
sicherheit. Dies betrifft: 

• etwa 40 Prozent der tödlichen 
Arbeitsunfälle 

• etwa 5 Prozent der Arbeitsunfälle mit 
Rentenleistungen 

Die Trennung von innerbetrieblichen Ver-
kehrswegen und Verkehrsbereichen für 
kraftbetriebene Fahrzeuge und Fußgän-
gerinnen und Fußgänger beziehungswei-
se die Nutzung technischer Maßnahmen 
wie die Verwendung von Transpondern 
zur Vermeidung der Kollision zwischen Be-
schäftigten und Fahrzeugen. Dies betrifft: 

• etwa 15 Prozent der tödlichen 
 Arbeitsunfälle 

• etwa 10 Prozent der Arbeitsunfälle 
mit Rentenleistungen 

Die Sicherung höher gelegener Arbeitsbe-
reiche und Dächer gegen Abstürze, die Ver-
meidung der Verwendung von Leitern für 
höher gelegene Arbeiten und das Schaffen 
eines betrieblichen Gefahrenbewusstseins 
für derartige Arbeiten. Dies betrifft: 

• etwa 15 Prozent der tödlichen 
 Arbeitsunfälle 

• etwa 10 Prozent der Arbeitsunfälle 
mit Rentenleistungen 

Ein deutlicher Anteil der SRS-Unfälle ist 
durch herumliegende Gegenstände und 
verunreinigte Böden verursacht. Es steht 
das Freihalten und Reinigen der Verkehrs-
wege und Bewegungsflächen, also das 
klassische Maßnahmenpaket „Ordnung 
und Sauberkeit“, im Fokus. Dies betrifft: 

• etwa 25 Prozent der Arbeitsunfälle 
mit Rentenleistungen 

Mit den genannten vier Schwerpunkten 
können die wesentlichen Unfallursa-
chen von etwa 70 Prozent der tödlichen 
Arbeitsunfälle und etwa 50 Prozent der 
Arbeitsunfälle mit Rentenleistungen in 
den Unternehmen des Handels und der 
Warenlogistik vermieden werden. 

Wie kann dies unter den oben genannten 
Rahmenbedingungen erreicht werden, wel-
che Maßnahmen sind sinnvoll und ziel-
führend? 

Im ersten Schritt ist es wichtig, bevorzugt 
diejenigen Betriebe und Branchen zu über-

Im ersten Schritt ist es wichtig, bevorzugt diejenigen 
Betriebe und Branchen zu überwachen, die ein höheres 
Risiko für tödliche und schwere Arbeitsunfälle haben.“ 
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wachen, die ein höheres Risiko für tödliche 
und schwere Arbeitsunfälle haben. Hierzu 
wurde bei der BGHW eine Kennzahl ent-
wickelt, die das Unfall- und Berufskrank-
heitengeschehen sowohl auf der Ebene der 
Gewerbezweige als auch auf der Ebene der 
Unternehmen und Betriebsstätten berück-
sichtigt.[12] Dabei werden tödliche Arbeits-
unfälle höher gewichtet als Arbeitsunfälle 
mit Rentenleistungen und diese wiederum 
höher als meldepflichtige Arbeitsunfälle. 
Diese für jede einzelne Betriebsstätte er-
rechnete Kennzahl bestimmt die Häufig-
keit der erforderlichen Betriebskontakte. 
Hierdurch soll die Effizienz der Betriebs-
kontakte gesteigert und auf das tödliche 
und schwere Unfall- und Berufskrankhei-
tengeschehen fokussiert werden. 

Bei diesen Betriebskontakten muss der 
Schwerpunkt dann darauf liegen, die we-
sentlichen der BGHW bekannten Gefah-
ren anzusprechen und die Unternehmen 
diesbezüglich zu sensibilisieren. Hierbei ist 
zu berücksichtigen, dass diese der BGHW 
bekannten Gefahren in den Unternehmen 
aufgrund fehlender Erfahrungen eher nicht 
bekannt sind. Ein Zahlenbeispiel soll dies 
verdeutlichen. Bei etwa 30 tödlichen Ar-
beitsunfällen im engeren Sinn pro Jahr und 
etwa 380.000 Mitgliedsunternehmen ereig-
net sich etwa ein tödlicher Arbeitsunfall in 
jedem 13.000. Unternehmen – oder unter 
Annahme einer Gleichverteilung: In einem 
Mitgliedsunternehmen der BGHW ereignet 
sich etwa alle 13.000 Jahre ein tödlicher Ar-
beitsunfall. Das „Erfahrungs“-Wissen um 
die Gefahren tödlicher Arbeitsunfälle ist 

somit in den Mitgliedsunternehmen nicht 
vorhanden. Gleiches gilt prinzipiell auch 
für Arbeitsunfälle mit Rentenleistungen. 
Dies betrifft insbesondere die etwa 325.000 
Mitgliedsunternehmen, die weniger als 
zehn Personen beschäftigen. 

Diese Sachlage bestätigen die im Rahmen 
der Untersuchungen zu den tödlichen Ar-
beitsunfällen gemachten Überprüfungen 
der Gefährdungsbeurteilungen vor Ort in 
den Betriebsstätten. Die jeweiligen Arbeits-
bedingungen, die zu den tödlichen Arbeits-
unfällen geführt haben, waren in den Ge-
fährdungsbeurteilungen nicht oder nicht 
ausreichend berücksichtigt beziehungswei-
se erfasst. Nicht deshalb, weil sie bewusst 
ausgeblendet worden sind, sondern viel-
mehr deshalb, weil die jeweiligen Gefah-
ren nicht als solche gesehen worden sind. 

Was bedeutet dieses Wissen für die Über-
wachung und insbesondere für die Bera-
tung vor Ort? Die Aufsichtspersonen müs-
sen die betrieblich Verantwortlichen auf 
die jeweiligen, der BGHW bekannten Ge-
fahren für Leib und Leben der Beschäftig-
ten hinweisen, da sie selbst diese so nicht 
sehen. Sie müssen die betrieblich Verant-
wortlichen davon überzeugen, die erfor-
derlichen Maßnahmen zu veranlassen und 
die Beschäftigten auf die besonderen Ge-
fahren hinzuweisen. In vielen Fällen kann 
dies nicht einfach angeordnet werden, son-
dern bedarf der Überzeugungsarbeit, dass 
die genannten Gefahren für die Sicherheit 
und die Gesundheit der Beschäftigten tat-
sächlich von besonderer Bedeutung sind. 

Hierzu sind zur Unterstützung und Bekräf-
tigung des Gesprächs vor Ort geeignete Hil-
fen erforderlich – sowohl um die Nach-
drücklichkeit der Themen zu verdeutlichen 
als auch um weitere betriebliche Akteure 
und Akteurinnen zu erreichen und somit 
ein flächendeckendes Wissen zu schaffen.
Zur Unterstützung der Überwachung und 
Beratung vor Ort steht den Aufsichtsper-
sonen der BGHW für die oben genannten 
Schwerpunkte eine Vielzahl weiterführen-
der medialer Hilfen zur Verfügung. Diese 
sind auch digital im Kompendium Arbeits-
schutz der BGHW unter  https://kompen-
dium.bghw.de abrufbar und können vor 
Ort auf dem für die Überwachung und Be-
ratung zur Verfügung stehenden Tablet bei 
Gesprächen unmittelbar gezeigt und zu-
gesandt werden. 

Das mediale Angebot und die Kommunika-
tion müssen neben der reinen Wissensver-
mittlung verstärkt auch dazu führen, die 
betrieblichen Akteurinnen und Akteure zu 
sensibilisieren, sich dieser Themen in der 
betrieblichen Praxis anzunehmen. Hierzu 
sind dann eher niederschwellige Angebo-
te erforderlich. Dies bedeutet, nicht allein 
auf Korrektheit und Fachlichkeit zu ach-
ten, sondern auch die Wirkung auf die Ge-
sprächspartnerinnen und Gesprächspart-
ner zu berücksichtigen. Das Angebot muss 
zielgruppenspezifisch die betrieblichen Ak-
teurinnen und Akteure ansprechen, ihr In-
teresse für das Thema wecken und sie dazu 
bewegen, sich damit auseinanderzusetzen. 
Hierfür müssen beispielsweise auch die ge-
wonnenen Erkenntnisse, dass das Risiko 

Die Aufsichtspersonen müssen die betrieblich Verantwort-
lichen auf die jeweiligen, der BGHW bekannten Gefahren 
für Leib und Leben der Beschäftigten hinweisen, da sie 
selbst diese so nicht sehen.“ 

https://kompendium.bghw.de
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schwerer oder tödlicher Arbeitsunfälle mit 
zunehmendem Alter ansteigt, Berücksich-
tigung finden. 

In diesem Zusammenhang ist es auch wich-
tig, sich auf das Wesentliche zu beschrän-
ken. Insbesondere in Klein- und Kleinst-
unternehmen muss bei ersten Kontakten 
die Fokussierung auf „wesentliche“ Aspek-
te von Sicherheit und Gesundheit gelegt 
werden. In diesen Fällen führen vielleicht 
nicht 30 Vorschläge zur Verbesserung 
der Sicherheit und Gesundheit zum ge-
wünschten Erfolg. Aber vielleicht schaf-
fen es die wichtigsten drei Vorschläge für 
die wesentlichsten Maßnahmen, dass die 
Verantwortlichen im Nachgang zur Bege-
hung und zum Gespräch vor Ort von sich 
heraus agieren und sich der Themen von 
Sicherheit und Gesundheit verstärkt und 
zielgerichtet annehmen. 

Natürlich müssen die rechtlich veranker-
ten Vorgaben in den Unternehmen umge-
setzt werden. Es geht auch nicht darum, 
das Aufsichtshandeln auf die Beratung 
und die Überzeugung der in den Unterneh-
men Verantwortlichen zu beschränken. 
Ganz im Gegenteil: Die Überwachung mit 
der erforderlichen Durchsetzung rechtlich 
festgelegter Mindeststandards steht nicht 
zur Diskussion und ist Teil des Agierens 
der Aufsichtspersonen vor Ort. Die Über-
legungen beziehen sich daher eher auf die 
Frage, wie die Unfallversicherungsträger 
und die Aufsichtspersonen es schaffen, 
ihre Themen so zu platzieren, dass diese 
auch zu Themen des Unternehmens wer-
den, dass in den Unternehmen eine Kul-
tur der Prävention eingeführt und gelebt 
wird. Hierzu ist sicherlich mehr als rei-
nes Anordnen erforderlich. Die betrieblich 
Verantwortlichen sollen nicht nur „ma-
chen“, sondern auch verstehen, warum 
sie es „machen“, und von diesem Handeln 
überzeugt sein. 

Neben der Überwachung, Beratung und 
dem korrespondierenden medialen An-
gebot steht eine Vielzahl weiterer Mög-
lichkeiten zur Sensibilisierung der in den 
Unternehmen Verantwortlichen und Be-
schäftigten zur Verfügung, wie beispiels-
weise Qualifizierungsangebote, finanzielle 

Anreize, Sicherheitstrainings. Diese ziel-
gruppenspezifischen Angebote und das 
wiederkehrende Herausstellen der we-
sentlichen Gefahren für die Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten im Handel 
und in der Warenlogistik tragen dazu bei, 
dass die dargestellten Gefahren tödlicher 
und schwerer Arbeitsunfälle bekannt wer-
den und vermehrt in das Bewusstsein aller 
betrieblichen Akteurinnen und Akteure in 
den Unternehmen gelangen. 

Zusammenfassung 

Kernaufgabe der Präventionsarbeit in der 
gesetzlichen Unfallversicherung ist es, mit 
allen geeigneten Mitteln für die Verhütung 
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren zu sorgen. Im Sinne der Vision Zero liegt 
der Fokus dabei insbesondere auf der Ver-
hütung tödlicher und schwerer Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten. Hierzu ist das 

Wissen über die Entstehung der Arbeitsun-
fälle und der Berufskrankheiten essenziell. 
Nur dieses Wissen erlaubt es den Unfall-
versicherungsträgern, spezifisch und ziel-
gerichtet den wesentlichen Gefahren für 
Leib und Leben entgegenzuwirken. 

Für diesen zentralen gesetzlichen Auftrag 
stehen alle geeigneten Mittel zur Verfü-
gung. Die Überwachung ist eine davon – 
diese  allein wird aber das angestrebte Ziel 
der Vision Zero nicht erreichen können. 
Ergänzend müssen insbesondere die be-
trieblichen Akteurinnen und Akteure für 
die wesentlichen Gefahren für Leib und Le-
ben sensibilisiert werden. Sie müssen diese 
bei ihrem betrieblichen Handeln berück-
sichtigen und eine Kultur der Prävention 
im Sinne der Vision Zero etablieren. Wenn 
dies gelingt, ist eine Arbeitswelt ohne töd-
liche und schwere Arbeitsunfälle keine Fik-
tion, sondern eine erreichbare und überaus 
wünschenswerte zukünftige Realität.  ← 
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Die Chemikalienstrategie der EU 

Key Facts 

• Der Green Deal der EU führt zu einer Verschärfung der REACH- und der 
CLP-Verordnung 

• Chemikalien sollen künftig der Gesellschaft nutzen, ohne dem Planeten 
und künftigen Generationen zu schaden 

• Die Umsetzung der EU-Chemikalienstrategie würde das GHS-System zur 
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien infrage stellen 
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Das Ziel der EU, als erster Kontinent klimaneutral zu werden, hat weitreichende Auswirkungen auf 
europäische Chemikalienschutz-Verordnungen und stellt das GHS-System infrage. DGUV Forum 
 beleuchtet die Auswirkungen des EU-Green-Deals. 

Der Green Deal 

Mit dem Green Deal will die Europäische 
Kommission die wirtschaftliche Entwick-
lung der EU-27 auf das Ziel ausrichten, als 
erster Kontinent klimaneutral zu werden. 
Der Green Deal soll die EU zukunftsfest ma-
chen, indem wirtschaftliche, gesellschaft-
liche und ökologische Ziele miteinander 
verwoben werden. 

Der Green Deal ist Bestandteil der Stra-
tegie, die die Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen und die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung unterstützen soll.[1] Ein ers-
ter Schritt ist das Paket „Fit für 55“[2], das 
etwa die Nettoemissionen um mindestens 
55 Prozent bis zum Jahr 2030 gegenüber 
dem Jahr 1990 verringern soll. Im Rahmen 
des „Null-Schadstoff-Ziels“ sind Maßnah-
men beschrieben, die die Schadstoffbelas-
tung der Ökosysteme und Konsumgüter re-
duzieren sollen. Eine der Maßnahmen ist 
die EU-Chemikalienstrategie für Nachhal-
tigkeit aus dem Jahr 2020 (Chemicals Stra-
tegy for Sustainability, CSS).[3] Sie wurde 
inzwischen konkretisiert und mit einem 
straffen Zeitplan unterfüttert. 

Dabei soll der Schutz von Mensch und Um-
welt vor gefährlichen Chemikalien erhöht 
und gleichzeitig innovative Lösungen für 

sichere und nachhaltige Chemikalien vo-
rangetrieben werden. Die Strategie nennt 
mehr als 80 Einzelmaßnahmen, die in den 
kommenden Jahren in parallel verlaufen-
den Gesetzgebungsprozessen umgesetzt 
werden sollen. 

Es ist geplant, die REACH-Verordnung (Re-
gistration, Evaluation, Authorisation of 
Chemicals), die CLP-Verordnung (Classifica-
tion, Labelling and Packaging) und zahlrei-
che andere Vorschriften zu ändern und zu 
verschärfen. Hierzu zählen weitreichende 
neue Datenanforderungen, Verwendungs-
beschränkungen und eine umfassende Re-
gulierung von Stoffgruppen mit bestimmten 
Eigenschaften sowie die Aufnahme neuer 
Gefahrenklassen in die CLP-Verordnung. 

Fakten und Zahlen 

2018 wurden weltweit Chemikalien im Wert 
von 3.347 Milliarden Euro verkauft, wobei 
Europa zweitgrößter Hersteller war.[4] 

Die Chemikalienherstellung ist der viert-
größte Industriezweig in der EU. Hier sind 
30.000 Unternehmen, davon 95 Prozent 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU), 
tätig, in denen rund 1,2 Millionen Men-
schen direkt und 3,6 Millionen indirekt 
beschäftigt sind. 

Die EU verfügt über einen umfassenden 
Rechtsrahmen, der von rund 40 Rechtsak-
ten gebildet wird, darunter die Verordnung 
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung 
und Beschränkung chemischer Stoffe (RE-
ACH)[5], die Verordnung über die Einstu-
fung, Kennzeichnung und Verpackung von 
Stoffen und Gemischen (CLP)[6] sowie ne-
ben vielen anderen die Rechtsvorschriften 
über die Sicherheit von Spielzeug, Kosme-
tika, Biozidprodukten, Pflanzenschutzmit-
teln und Lebensmitteln, über Karzinogene 
bei der Arbeit sowie die Rechtsvorschriften 
über den Umweltschutz. 

Studien über Human-Biomonitoring in der 
EU deuten darauf hin, dass im menschli-
chen Blut und Körpergewebe zunehmend 
unterschiedliche gefährliche Chemikalien 
enthalten sind, darunter bestimmte Pesti-
zide, Biozide, Arzneimittel, Schwermetalle, 
Weichmacher und Flammschutzmittel.[7] 

Ziele und geplante Maßnahmen 
der Chemikalienstrategie 

Im Einklang mit dem europäischen Green 
Deal zielt die Strategie auf die Verwirkli-
chung einer schadstofffreien Umwelt ab, 
was bedeutet, dass Chemikalien so herge-
stellt und verwendet werden sollen, dass 
ihr Beitrag zur Gesellschaft – einschließ-
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Studien über Human-Biomonitoring in der EU deuten darauf 
hin, dass im menschli chen Blut und Körpergewebe zunehmend 
unterschiedliche gefährliche Chemikalien enthalten sind, 
 darunter bestimmte Pesti zide, Biozide, Arzneimittel, Schwer-
metalle, Weichmacher und Flammschutzmittel.“ 

lich zur Verwirklichung der grünen und der 
digitalen Wende – maximiert wird, ohne 
dem Planeten sowie derzeitigen und künf-
tigen Generationen zu schaden. 

Geplant hierbei sind mehr als 80 Maßnah-
men zur Förderung innovativer  Lösungen 
für sichere und nachhaltige Chemika-
lien, zur Verbesserung des Schutzes der 
menschlichen Gesundheit und der Um-
welt, zur Vereinfachung und Stärkung 
des Rechtsrahmens für Chemikalien, zum 
Aufbau einer umfassenden Wissensbasis 
als Grundlage einer faktengestützten po-
litischen Entscheidungsfindung und zur 
Übernahme einer weltweiten Vorbildfunk-
tion für ein verantwortungsvolles Chemi-
kalienmanagement. 

Die Maßnahmen umfassen insbesondere: 

• Erarbeitung von EU-Kriterien für 
inhärent sichere und nachhaltige 
Chemikalien sowie Gewährleistung 
von Entwicklung, Vermarktung, Ein-
satz und Verbreitung von inhärent 
sicheren und nachhaltigen Stoffen, 
Werkstoffen und Produkten 

• Einsatz neuer Methoden im Zuge des 
Zulassungsverfahrens, um Tierver-
suche zu reduzieren und möglichst 
komplett zu ersetzen 

• Gewährleistung eines angemessenen 
Qualifikationsangebots 

• geeignete Rechtsvorschriften zur 
Förderung der Verwendung von 
 sichereren Chemikalien 

• Minimierung der Präsenz bedenk-
licher Stoffe 

• umfassende Informationsangaben, 
Gewährleistung zu den enthaltenen 
Chemikalien und zur sicheren Ver-
wendung 

• Investitionen in nachhaltige Inno-
vationen 

• Entwicklung von Methoden für die 
Risikobewertung von Chemikalien 
unter Berücksichtigung des gesam-
ten Lebenszyklus von Stoffen, Werk-
stoffen und Produkten 

• Investitionen in und Ausbau von 
Forschung und Entwicklung 

• Steigerung des derzeitigen Einsat-
zes von verfügbaren Technologien 
für Fertigungszwecke (zum Beispiel 
Internet der Dinge, Big Data, künst-
liche Intelligenz, Automatisierung, 
intelligente Sensoren und Roboter-
technik) 

• Ausweitung des Risikomanage-
ments, um sicherzustellen, dass 
Verbraucher produkte keine 
 Chemikalien enthalten, die Krebs 
oder  Genmutationen verursachen, 

das Fortpflanzungs- oder das 
Hormon system beeinträchtigen 

• Festlegung von Kriterien für „wesent-
liche Verwendungszwecke“, um 
sicherzustellen, dass die schäd-
lichsten Chemikalien nur dann ein-
gesetzt werden dürfen, wenn ihre 
Verwendung für die Gesundheit 
oder Sicherheit erforderlich oder für 
das Funktionieren der Gesellschaft 
kritisch ist und es keine ökologisch 
und gesundheitlich tragbaren Alter-
nativen gibt; diese Kriterien werden 
für die Anwendung des Begriffs der 
wesentlichen Verwendungszwecke 
in allen einschlägigen EU-Rechtsvor-
schriften sowohl für allgemeine als 
auch für spezifische Risikobewertun-
gen maßgeblich sein 

• Beschränkung der Verwendung 
endokriner Disruptoren, das heißt 
solcher Stoffe, die über eine Störung 
der Funktion des Hormonsystems 
zu schädigenden Effekten führen 
können (Definition der WHO in IPCS/
WHO 2002) 

• Einführung oder Verstärkung von 
Bestimmungen zur Berücksichti-
gung der Kombinationseffekte von 
Chemikalien in anderen relevanten 
Rechtsvorschriften wie den Rechts-
vorschriften für Wasser, Lebensmit-
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telzusatzstoffe, Spielzeug, Lebens-
mittelkontaktmaterial, Detergenzien 
und Kosmetika 

• Vorschläge für neue Gefahrenklas-
sen und -kriterien in der CLP-Ver-
ordnung zur umfassenden Berück-
sichtigung von Umwelttoxizität, 
-persistenz, -mobilität und -bioakku-
mulation 

• Vereinfachung und Konsolidierung 
des Rechtsrahmens unter dem Motto 
„Ein Stoff, eine Bewertung“ 

• Null-Toleranz-Ansatz bei Nichteinhal-
tung von Bestimmungen  

Bewertung 

Das heute bestehende Chemikalienrecht ist 
im Wesentlichen durch die EU-Verordnun-
gen REACH und CLP geprägt. In  REACH 
sind die Registrierung, die Bewertung, 
die Zulassung und die Beschränkung von 
Chemikalien – also das Herstellen, Inver-
kehrbringen, die Verwendung sowie In-
formationspflichten für nachgeschaltete 
Anwender geregelt. Die CLP-Verordnung 
legt die europaweit einheitliche Einstu-
fung, Kennzeichnung und Verpackung 
von Stoffen und Gemischen fest und setzt 
zudem das global harmonisierte System 
der Vereinten Nationen (GHS) um. 

Die Europäische Kommission bestätigt in 
der Einleitung ihrer Mitteilung zur neuen 
Chemikalienstrategie selbst, dass der Re-
gulierungsrahmen der EU für chemische 
Stoffe und Produkte heute anerkannter-
maßen zu den umfassendsten und sichers-
ten Schutzstandards zählt und sich auf die 
weltweit fortschrittlichste Wissensbasis 
stützt. Die EU-Chemikalienregulierung 
bietet somit schon heute alle Möglichkei-
ten, um problematische Stoffe zu identifi-
zieren und diese – falls notwendig – um-
fassend zu regulieren. Dazu soll die Zahl 
der Tierversuche durch den Einsatz von 
neuen Methoden, die allerdings noch in 
vielen Bereichen entwickelt werden müs-
sen, reduziert werden. In Zukunft soll voll-
ständig auf Tierversuche verzichtet werden 
können. 

Gleichwohl ist die neue Chemikalienstrate-
gie von einem Regulierungsansatz geprägt, 
der sehr stark auf den gefährlichen Eigen-
schaften von Chemikalien basiert. Geplant 
sind neue Datenanforderungen, Verwen-
dungsbeschränkungen und eine umfas-
sende Regulierung von Stoffgruppen mit 
bestimmten Eigenschaften (zum Beispiel 
Persistenz, Mobilität, das Hormonsystem 
beeinflussende Substanzen). Beschrän-
kungen von Chemikalien sollen künftig 
oft ohne vorherige Risikobewertung oder 

Konsultation der Hersteller im Schnellver-
fahren erfolgen. 

Das Ziel der Chemikalienstrategie, den 
Schutz der Menschen und der Umwelt vor 
Risiken durch Chemikalien zu verbessern 
und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der 
EU-Industrie zu erhöhen, ist grundsätzlich 
zu begrüßen. Ebenso zu begrüßen sind die 
Bestrebungen, den Schutz der Beschäftig-
ten durch Festlegung weiterer Prioritäten 
im Hinblick auf die Exposition gegenüber 
gefährlichen Stoffen im Rahmen des an-
stehenden strategischen Rahmens für Ge-
sundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
zu stärken. Auch im Hinblick auf eine 
Forschungs- und Innovationsagenda für 
Chemikalien mit der Förderung einer zeit-
nahen Übernahme von Forschungsergeb-
nissen durch Rechtsvorschriften sind die 
Initiativen positiv zu bewerten. Eine um-
fassendere Wissensbasis soll die Sicher-
heitsprüfung und Risikobewertung von 
Chemikalien verbessern. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind 
gleichwohl äußerst ambitioniert und ihre 
Umsetzung wäre mit weitreichenden Fol-
gen für die europäische Industrie ver-
bunden. Schon jetzt müssen die Unter-
nehmen unter anderem aufgrund der 
COVID-19-Pandemie, der Folgen des Krie-

Die neue Chemikalienstrategie ist von einem Regulierungs-
ansatz geprägt, der sehr stark auf den gefährlichen Eigen-
schaften von Chemikalien basiert. Geplant sind neue Daten-
anforderungen, Verwendungsbeschränkungen und eine 
umfassende Regulierung von Stoffgruppen.“ 
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ges in der Ukraine oder aufgrund von Lie-
ferengpässen enorme Kraftanstrengungen 
aufbringen, um die Herausforderungen der 
aktuellen Situation zu bewältigen. Dabei 
sind insbesondere Stabilität und Planungs-
sicherheit von zentraler Bedeutung. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass zur Um-
setzung der in der Chemikalienstrategie 
vorgesehenen Maßnahmen langwierige 
Gesetzgebungsverfahren mit unsicherem 
Ausgang notwendig wären. Dies würde zu 
massiven Unsicherheiten für die europäi-
schen Unternehmen führen und könnte die 
Bewältigung der wirtschaftlichen Krise er-
heblich behindern. 

Risikobasierter Ansatz 
Die Chemikalienstrategie ist stark von 
einem vorsorge- und gefahrenbasierten 
Regulierungsansatz geprägt. Sowohl 
eine Vielzahl der vorgesehenen legisla-
tiven Maßnahmen als auch die vorläufi-
ge Definition nachhaltiger Chemikalien 
ist mit einer Abkehr vom bewährten ri-
sikobasierten Ansatz, bei dem nicht nur 
die gefährlichen Eigenschaften von Che-
mikalien, sondern auch die tatsächliche 
Exposition Berücksichtigung finden, ver-
bunden. Hat eine Chemikalie bestimmte 
Gefahreneigenschaften, soll es schneller 
möglich sein, Produktion und Verwen-
dung zu verbieten – ohne vertiefte Prü-

fung, ob tatsächlich ein Risiko für eine 
Exposition besteht. 

Die Begriffe „Gefahr“ und „Risiko“, die 
umgangssprachlich teils synonym ver-
wendet werden, haben hier einen sehr 
relevanten Bedeutungsunterschied: Das 
Wort „Gefahr“ beschreibt eine Stoffeigen-
schaft, also beispielsweise, ob eine Subs-
tanz beim Verschlucken schädlich ist. 
Nur zusammen mit der Wahrscheinlich-
keit einer Exposition, in diesem Fall dem 
Verschlucken, wird daraus ein Risiko für 
die Gesundheit. Grundsätzlich wird aus 
einer Gefahr als stoffspezifischer Eigen-
schaft nur dann ein Risiko, wenn es auch 
eine Wahrscheinlichkeit zur Exposition 
gibt (Risiko = Gefahr x Exposition). Von 
einem Gefahrstoff muss also – umgangs-
sprachlich – gar keine Gefahr ausgehen, 
denn die Exposition kann gegebenenfalls 
vermieden werden. 

Der von der EU vorgeschlagene Paradig-
menwechsel – weg von einer Risikobewer-
tung und hin zu einer Bewertung der abs-
trakten Gefahreigenschaft – mag für die 
Verwaltung deutlich einfacher sein, weil 
nur der Stoff und nicht seine Anwendung 
betrachtet werden muss. Dieses Vorgehen 
widerspricht dem Paracelsus-Grundsatz 
„Allein die Dosis macht das Gift“. Undif-

ferenzierte Verbote von Stoffen und Stoff-
gruppen allein aufgrund von Gefahrstoff-
eigenschaften und ohne Betrachtung von 
Expositionsrisiken würden indes die Zahl 
verfüg- und nutzbarer Chemikalien in Euro-
pa deutlich verringern. Dies hätte unmit-
telbaren Einfluss auf die Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit vieler industrieller 
Wertschöpfungsketten in der EU. Die Fol-
gen der EU-Chemikalienstrategie strahlen 
daher weit über die Chemieindustrie hin-
aus und betreffen nahezu alle Branchen. 
Zudem würde eine Umsetzung der vorge-
sehenen Regulierungsvorschläge zu einer 
massiven Erhöhung des Aufwands zur Er-
füllung der regulatorischen Anforderun-
gen in den Unternehmen führen. Schon 
heute stoßen gerade kleine und mittlere 
Unternehmen bei der Erfüllung aller che-
mikalienrechtlichen Vorgaben an ihre per-
sonellen Grenzen. 

Sichere und nachhaltige Chemikalien 
Darüber hinaus wird der Ansatz der „es-
senziellen Verwendungszwecke“ sowie in 
diesem Zusammenhang die Definition von 
„sicheren und nachhaltigen Chemikalien“ 
eine zentrale Bedeutung dafür haben, wel-
che Auswirkungen die Chemikalienstrate-
gie auf die Industrie hat. Demnach ist eine 
Verwendung nur dann „essenziell“, wenn 
sie für die Gesundheit oder Sicherheit er-

Hat eine Chemikalie bestimmte Gefahreneigenschaften, soll 
es schneller möglich sein, Produktion und Verwendung zu 
verbieten – ohne vertiefte Prüfung, ob tatsächlich ein Risiko 
für eine Exposition besteht.“ 
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forderlich oder für das Funktionieren der 
Gesellschaft kritisch ist und es keine öko-
logisch und gesundheitlich tragbaren Al-
ternativen gibt. Das Konzept der „wesent-
lichen Verwendungszwecke“ soll zukünftig 
für alle EU-Rechtsvorschriften maßgeblich 
sein. 

Die Frage, ob eine Chemikalie sicher und 
nachhaltig ist, kann eigentlich nur anhand 
ihrer Verwendung und des ganzen Lebens-
zyklus bewertet werden – und nicht als 
stoffinhärente Eigenschaft. So greift bei-
spielsweise der alleinige Blick auf die Che-
mikalie „Chlor“ zu kurz, wenn dessen un-
ersetzliche Verwendung für die Produktion 
von Solarsilizium oder für Hightechmate-
rialien nicht berücksichtigt wird. Neben 
den Auswirkungen auf Menschen und 
Umwelt ist also auch die Bedeutung für 
Nachhaltigkeitstechnologien und Wirt-
schaftlichkeit der Stoffe zu beachten. Von 
entscheidender Bedeutung muss sein, die 
sichere und nachhaltige Verwendung von 
Stoffen zu stärken und gleichzeitig spezifi-
sche, inakzeptable Risiken zu identifizieren 
und auszuschließen. Andernfalls könnten 
sich Schutzzielkonflikte mit anderen Ziel-
setzungen des Green Deals ergeben, wie 
Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft, die 
ohne eine Vielfalt an verfügbaren Stoffen 
möglicherweise nicht zu erreichen sind. 

Was essenziell ist, lässt sich zudem nicht 
allein technisch oder chemikalienrechtlich 
beantworten, sondern muss ausgewogen 
bewertet werden. Das Ergebnis wird stark 
davon beeinflusst, in welcher Weise eine 
Gesellschaft leben will. Zudem können sich 
Bewertungsmaßstäbe ändern, beispiels-
weise aufgrund von Krisen oder neuen 
Wertorientierungen. Sie müssen daher an 
die neue Lage angepasst werden können. 

Folgenabschätzungen am Beispiel PFAS 
Ein besonders greifbares Beispiel der Aus-
wirkungen der Chemikalienstrategie ist die 
vorgesehene umfassende Verwendungs-
beschränkung von Per- und Polyfluoral-
kylsubstanzen (PFAS), die unter anderem 
auch Hightechwerkstoffe wie Fluorpolyme-
re oder fluorierte Polymere betreffen wird. 
Betroffen wären unter anderem die Auto-
mobil- und Elektroindustrie, Energieerzeu-
gung und Halbleiterfertigung, Maschinen- 
und Anlagenbau oder die Medizintechnik. 
PFAS werden zudem sehr häufig in Zu-
kunftstechnologien wie beispielsweise in 
Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen, 
Wasserstofftechnologien oder innovativen 
Medizinprodukten eingesetzt. Diese Tech-
nologien werden eine wichtige Rolle bei 
der Erreichung von Nachhaltigkeits- und 
Umweltschutzzielen sowie in der Gesund-
heitsversorgung spielen. 

Auf der anderen Seite zeigt sich, dass der 
Einsatz von hocheffektiven Chemikalien 
dazu führt, dass diese auch außerhalb 
ihrer eigentlichen Anwendungen zu fin-
den sind, so auch und gerade am Beispiel 
der PFAS, die innerhalb kürzester Zeit in 
allen Lebensbereichen der Umwelt nach-
weisbar waren: im Boden, im Wasser und 
in der Luft. 

Genauer zu prüfen wäre daher in diesem 
Zusammenhang die Vereinbarkeit der Be-
schränkungen von ganzen Stoffgruppen 
auf „essenzielle Verwendungen“ insbeson-
dere mit dem Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz. Danach dürfen nur Maßnahmen ge-
troffen werden, die für die Erreichung des 
Ziels, in diesem Zusammenhang Gesund-
heits- und Umweltschutz, geeignet und er-
forderlich sind und nicht zu unangemes-
senen Auswirkungen führen. Hier gilt es, 
sorgfältig abzuwägen.[8] 

Berücksichtigung der Kombinationseffekte 
von Chemikalien 
Geplant ist die Einführung von generischen 
Extrapolationsfaktoren für Gemische mit 
weder toxikologisch noch epidemiolo-
gisch begründeter Absenkung von Grenz-
werten. Die EU sieht bei diesem Konzept 
immer eine additive Wirkung von Stoffen, 
selbst wenn diese nacheinander und nicht 

Genauer zu prüfen wäre daher in diesem Zusammenhang 
die Vereinbarkeit der Beschränkungen von ganzen Stoff-
gruppen auf ‚essenzielle Verwendungen‘ insbesondere mit 
dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.“ 
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gleichzeitig aufgenommen werden. Auch 
wird die Aufnahme sowohl am Arbeitsplatz 
als auch in der Freizeit betrachtet. Damit 
werden die Lebensgewohnheiten und die 
Ernährung wichtige Parameter für die Ex-
trapolationsfaktoren. Und da die schier 
unendliche Kombination von Stoffen und 
Gemischen nicht umfänglich betrachtet 
werden kann, werden Extrapolationsfak-
toren abgeschätzt. Damit verlässt die EU 
das bisherige Konzept, dass Grenzwerte auf 
wissenschaftlicher Basis abgeleitet werden. 

Vorschläge für neue Gefahrenklassen 
Beabsichtigt ist zudem die Einführung 
neuer Gefahrenklassen in die EU-Richtli-
nie zur Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Chemikalien. Damit wird 
das bisherige Ziel infrage gestellt, das glo-
bal harmonisierte System (GHS) der UN als 
weltweiten Standard dafür zu etablieren. 
So soll unter anderem die Gefahrenklas-
se der endokrinen Disruptoren (ED; hor-
monaktive Substanzen) eingeführt werden. 
Über ihre hormonähnliche Wirkung kön-
nen die ED Auswirkungen auf den mensch-
lichen Organismus haben, zum Beispiel 
möglicherweise Krebserkrankungen aus-
lösen. Diese sind jedoch alle durch das be-
stehende System (GHS) abgedeckt. Subs-
tanzen müssten in Zukunft gegebenenfalls 
doppelt mit ED und als krebserzeugend ge-

kennzeichnet werden. Sollten die neuen 
Gefahrenklassen in der EU eingeführt wer-
den, ohne dass sie zuvor im GHS verankert 
wurden, führte dies zu einer Begrenzung 
des Binnenmarktes, da Stoffe und Gemi-
sche nach GHS und zum Inverkehrbrin-
gen in der EU zusätzlich mit den neuen 
Gefahrenklassen gekennzeichnet werden 
müssten. Auch für Unternehmen, die so-
wohl innerhalb als auch außerhalb der EU 
produzieren, ergäben sich dadurch unter-
schiedliche Anforderungen an die Einstu-
fung und Kennzeichnung. 

Auswirkungen auf das übrige Recht 
Insbesondere die Abgrenzung beziehungs-
weise Überlappung von Chemikalienrecht 
und Spezialrecht, wie beispielsweise für 
Bauprodukte oder Elektro- und Elektro-
nikgeräte mit eigenen Regelungen, muss 
verstärkt betrachtet werden, wenn man 
„wesentliche Verwendungen“ adressieren 
möchte. Derzeit fehlt es oft an der entspre-
chenden Entlastung im Chemikalienrecht 
aufgrund der Spezialgesetzgebung, sodass 
sich ein zusätzlicher bürokratischer Auf-
wand ergibt, den die Chemikaliengesetzge-
bung der Zukunft vermeiden helfen sollte. 

Europäische Alleingänge 
Globale Harmonisierungsanstrengungen 
im Chemikalienrecht dürfen nicht durch 

europäische Alleingänge bei CLP-Gefah-
renklassen unterlaufen werden. Das global 
harmonisierte System zur Einstufung und 
Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) 
würde durch die Einführung von zusätz-
lichen, nicht weltweit abgestimmten Vor-
gaben infrage gestellt. 

Ausblick 

Die Europäische Kommission hat der Che-
mikalienstrategie für Nachhaltigkeit fol-
gend eine ganze Reihe von öffentlichen 
Konsultationen eingeleitet beziehungs-
weise durchgeführt. Exemplarisch zu 
nennen sind: 

1. Die Aktualisierung der EU-Vor-
schriften für Prüfmethoden: Die 
Verordnung (EG) Nr. 440/2008 zur 
Festlegung von Prüfmethoden gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH) enthält 
eine Liste der zugelassenen Prüf-
methoden für Chemikalien. Mit der 
vorgelegten Initiative soll diese Liste 
um neue/aktualisierte Methoden 
ergänzt werden, mit denen die Euro-
päische Kommission die Anzahl von 

Globale Harmonisierungsanstrengungen im Chemikalien-
recht dürfen nicht durch europäische Alleingänge bei CLP-
Gefahrenklassen unterlaufen werden.“ 
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Tierversuchen mit Chemikalien ver-
ringern möchte. 

2. Die bestmögliche Nutzung der 
EU-Agenturen zur Straffung wissen-
schaftlicher Bewertungen: Wie in 
der Chemikalienstrategie angekün-
digt, beabsichtigt die Europäische 
Kommission mit dem europäischen 
Green Deal für Stoffsicherheitsbe-
urteilungen ein Verfahren nach dem 
Grundsatz „Ein Stoff, eine Bewer-
tung“ einzuführen. Hierzu möchte 
sie bestmöglich das Fachwissen der 
einschlägigen EU-Agenturen nutzen 
und straffen, die Beurteilungsmodali-
täten vereinfachen und die Kohärenz 
der Sicherheitsbeurteilungen in allen 
Rechtsvorschriften verbessern. 

3. Überarbeitung der Richtlinie 
2009/148/EG über den Schutz der 
Arbeitnehmer gegen Gefährdungen 
durch Asbest am Arbeitsplatz 

4. Die Folgenabschätzung im Zusam-
menhang mit der Überarbeitung der 
Richtlinie 98/34/EG über den Schutz 
der Arbeitnehmer vor Gefährdungen 
durch chemische Arbeitsstoffe: Durch 
die Aktualisierung sollen die Gesund-
heit und Sicherheit der Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen verbessert 
werden, indem verbindliche Grenz-
werte für Blei und Diisocyanate fest-
gelegt und überprüft werden. 

Des Weiteren zu nennen wären Konsulta-
tionen zur Überarbeitung der Verordnung 
(EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel, 
zur Richtlinie 2011/EU zur Beschränkung 
der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 
(RoHS-Richtlinie), zu einer Ökodesign-Ver-
ordnung für nachhaltige Produkte sowie 
zur Bauprodukteverordnung (EU 2019/1020 
sowie EU 305/2011). 

Nicht nur hieran wird einmal mehr deut-
lich, dass der Green Deal nicht einfach ein 
klima- oder umweltpolitisches Programm 
ist. Es geht vielmehr um einen tiefgreifen-
den Umbau der europäischen Wirtschaft, 
der alle Bereiche unseres Wirtschafts- und 
Sozialsystems betrifft. Nicht nur, aber auch 
an der Chemikalienstrategie wird der Zu-
sammenhang zwischen globaler Wettbe-
werbsfähigkeit und der Entwicklung von 
Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhun-
derts einerseits und den Zielen der Nach-
haltigkeit und Ressourcenschonung ande-
rerseits besonders deutlich. Dabei gilt es, 
soziale Aspekte und damit vor allem den 
Menschen, seine Sicherheit und Gesund-
heit, seine Qualifikation und vor  allem 
auch seine soziale Sicherheit nicht aus 
dem Blickfeld zu verlieren.  ←

Auch an der Chemikalienstrategie wird der Zusammenhang 
zwischen globaler Wettbewerbsfähigkeit und der Entwicklung 
von Schlüsseltechnologien einerseits und den Zielen der Nach-
haltigkeit und Ressourcenschonung andererseits besonders 
deutlich.“ 

Fußnoten 

[1] https://ec.europa.eu 
[2] www.consilium.europa.eu/de/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/ 
[3] Ebd. 
[4] European Chemical Industry Council  (CEFIC): Facts and Figures Report, 2020. 
[5] Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur  Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (ABl. L 396 vom 30.12.2006). 
[6] Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (ABl. L 353 vom 31.12.2008). 
[7] Europäische Kommission: Study for the Strategy for the Non-Toxic Environment, S. 123. 
[8] dazu auch: Bundestagsdrucksache 20/3223 vom 01.09.2022 

http://https//ec.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/de/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
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Schulsportinitiative von KMK und DGUV – 
Start in die zweite Umsetzungsphase 

Key Facts 

• Ziel der gemeinsamen Schulsportinitiative der Kultusministerkonferenz (KMK)
und der DGUV ist die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit im und 
durch Schulsport 

• Die bundesweite Initiative hat eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren und ist in
drei Phasen aufgeteilt, denen bestimmte Maßnahmen zugeordnet sind 

• Voraussetzung für eine nachhaltige Präventionskultur ist eine gute Zusammen-
arbeit aller Akteurinnen und Akteure in der Lebenswelt Schule auf Bundes-,
Landes- und Kommunalebene

Autor 

Christian Ammann 

Mit der Schulsportinitiative haben sich die Kommission Sport der Kultusministerkonferenz (KMK) 
und die DGUV erstmals auf eine konzertierte langfristige Initiative zur Prävention im Schulsport 
verständigt. Der Beitrag gibt einen Rückblick auf Maßnahmen der ersten Phase bis 2022 sowie 
einen Ausblick auf die kommende Phase. 

Entwicklung einer neuen 
 Präventionskultur im Schulsport 

Im Januar 2019 starteten die Kommission 
Sport der KMK und die DGUV gemeinsam 
die Schulsportinitiative „Sicherheit und 
Gesundheit im und durch Schulsport“ 
(kurz: SuGiS). Ziel der Initiative ist die Ver-
besserung von Sicherheit und Gesundheit 
des Schulsports aufgrund der seit Jahren 
hohen Unfallzahlen. Auf der einen Seite 
soll der präventive und gesundheitsför-
derliche Gehalt des schulischen Sports 
gestärkt werden, ohne auf der anderen 
Seite den für Kinder immanent wichti-
gen Bildungs- und Erlebniswert zu be-
schränken. Denn durch Sport, Spiel und 
Bewegung lernen Kinder und Jugendliche 
Risiken und Wagnisse unmittelbar ken-
nen und bauen zugleich eine Risikokom-
petenz auf.[1] 

Geplant ist die Schulsportinitiative für eine 
Laufzeit von bis zu zehn Jahren; sie ist in 
drei Phasen aufgeteilt. Die Einzelmaßnah-
men innerhalb jeder Phase, die sowohl auf 

Bundes- als auch auf Landesebene um-
gesetzt werden, sind unterschiedlichen 
 Arbeitspaketen (AP) zugeordnet: 

• AP „Programmatik und Rahmen-
bedingungen“ 

• AP „Schulmanagement und Schul-
entwicklung: Schulsport als lernende
Organisation“ 

• AP „Qualifikation und Personalent-
wicklung: Professionswissen und 
berufliche Kompetenz“

• AP „Selbstevaluation und Unter-
richtsentwicklung: Qualitätsmanage-
ment durch Selbstevaluation“ 

• AP „Arbeitsmaterialien und Wissens-
transfer“ 

Sicherheit und Gesundheit sollen durch die 
Schulsportinitiative als handlungsleitende 
Werte sowohl in das praktische Handeln 
und Verhalten der Schülerinnen, Schüler, 
Lehrkräfte, Schulleitungen und Eltern vor 
Ort als auch in die programmatischen und 
strukturellen Grundlagen (zum Beispiel 
Lehrpläne oder curriculare Vorgaben) in-

tegriert werden. Damit soll eine nachhal-
tige Kultur der Prävention im und durch 
den Schulsport etabliert werden. 

Hohe Unfallzahlen im Bereich 
Bewegung, Spiel und Sport 

Von den insgesamt jährlich gemeldeten 
558.00 Unfällen an allgemein und be-
rufsbildenden Schulen sind nach wie vor 
34 Prozent auf Schulsportunfälle zurück-
zuführen (siehe Abbildung 1). Die Ren-
tenfälle, die sich aufgrund von Unfällen 
im Schulsport ereignen, belaufen sich an 
allgemeinbildenden Schulen sogar auf 
knapp 60 Prozent (siehe Abbildung 2). Im 
Berichtsjahr 2020 hat sich zudem etwa je-
der zweite Schulsportunfall bei den Ball-
sportarten ereignet. Auch bei den neuen 
Unfallrenten liegt diese Sportart als Unfall-
schwerpunkt vorn (siehe Abbildungen 3 
und 4). Daher liegt ein besonderer Schwer-
punkt der Initiative auf den großen Sport-
spielen (unter anderem Handball, Fußball, 
Basketball, Volleyball), da diese ein erhöh-
tes Gefährdungspotenzial aufweisen. 
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Abbildung 1: Unfälle an allgemein- und berufsbildenden Schulen im Berichtsjahr 
2020 in Prozent: allgemeinbildende Schulen N = 516.511, berufsbildende Schulen 
N = 41.536 
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Rückblick auf Phase 1 – was 
wurde bis jetzt erreicht? 

In Phase eins in der Zeit von 2019 bis 2021 
wurden insgesamt acht Maßnahmen ge-
plant und koordiniert. Hierzu wurde be-
reits in den Ausgaben 11/2019 und 4/2021 
des DGUV Forums berichtet. Nachstehend 
werden anhand der im Vorfeld genannten 
AP sechs umgesetzte oder noch laufende 
Maßnahmen der ersten Phase skizziert. 

Bezogen auf das AP „Arbeitsmaterialien 
und Wissenstransfer“ wurden zwei DGUV 
Informationen veröffentlicht: 

• DGUV Information 202-101  „Bewe-
gung und Lernen“ mit Konzepten und 
Begründungen sowie Praxisbaustei-
nen für Bewegte Schulen

• DGUV Information 202-102
„Schwimmen Lehren und Lernen 

in der Grundschule – Bewegungs-
erlebnisse und Sicherheit am und 
im Wasser“ mit einem Niveaustufen-
konzept der Könnensentwicklung im
Sportunterricht 

Zu dem AP „Qualifikation und Personal-
entwicklung: Professionswissen und be-
rufliche Kompetenz“ wurden zwei zur-
zeit noch laufende Forschungsprojekte 
initiiert: 

• In dem Forschungsprojekt „Psycho-
soziale Gesundheit im Sportunter-
richt“ sind drei Teilstudien geplant 
mit Fokus auf verunsichernde Situ-
ationen im Sportunterricht und ihre
gesundheitsgefährdenden Hand-

lungsstrukturen; auf den Umgang 
mit und die Folgen der gesundheits-
beeinträchtigenden Situationen im 
Sportunterricht; sowie auf die biogra-
fische Wirkmacht und fallspezifische 
Verarbeitung von Gesundheitsgefah-
ren des Sportunterrichts. 

• Das Forschungsprojekt „Digitale
Lehr-Lern-Szenarien zur Unfallprä-
vention im Schulsport – Ein Präven-
tionsprojekt zur Weiterentwicklung 
der Sportlehrerbildung“ setzt sich
zusammen aus der Analyse von Ver-
mittlungspraktiken und -kulturen
sicherheitsbezogener Kenntnisse,
Maßnahmen und Verhaltensregeln 
des Schulsports in der ersten und 
zweiten Phase der Lehrerbildung;
der Konzeption und Erstellung von
Legevideos zur Unterstützung des 
Erwerbs unfallpräventiver Kompe-
tenzen; sowie der Konzeption und 
Entwicklung eines webbasierten
Selbstlernkurses. 

Bezogen auf das AP „Selbstevaluation und 
Unterrichtsentwicklung – Qualitätsma-
nagement durch Selbstevaluation“ wurde 
die Maßnahme „Digitalisierte Selbstevalu-
ation des schulsportlichen Unfallgesche-
hens auf Basis der Schulsoftware“ geplant, 
die als Pilotprojekt vom Brandenburger Mi-
nisterium für Bildung, Jugend und Sport 
zusammen mit der Unfallkasse Branden-
burg umgesetzt werden soll. 

Zu dem AP „Schulmanagement und 
Schulentwicklung: Schulsport als ler-
nende Organisation“ wurde die KMK-
BZgA[2]-DGUV-Fachtagung „Prävention 
und  Gesundheitsförderung in Schulen“ 

Nach wie vor machen Schulsportunfälle 
 einen Großteil der Unfälle an allgemein- 
und berufsbildenden Schulen aus.“ 

https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3469/bewegung-und-lernen
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-informationen/3655/schwimmen-lehren-und-lernen-in-der-grundschule?number=SW17655
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mit dem Schwerpunkt „Sport, Spiel und 
Bewegung“ geplant. Aufgrund der SARS-
CoV-2-Pandemie musste jedoch die als Prä-
senzveranstaltung angesetzte Fachtagung 
in die zweite Phase von SuGiS ab 2022 ver-
schoben werden. Zwei weitere Maßnahmen 
des AP konnten pandemiebedingt eben-
falls noch nicht abgeschlossen werden: 

• Erarbeitung eines Seminars zum 
Thema „Bewegung – Lernen –
 Gesundheit“, das Schulleitungen 
bei der Umsetzung des Konzeptes 
der Bewegten Schule unterstützt 

• Entwicklung von Materialien zum 
Thema „Salutogenes Leitungshan-
deln“ für die Umsetzung auf Länder-
ebene 

Abbildung 2: Neue Schülerunfallrenten an allgemein- und berufsbildenden Schulen 
im Berichtsjahr 2020 in Prozent: allgemeinbildende Schulen N = 519, berufsbildende 
Schulen N = 227 
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Ausblick auf Phase 2 – welche 
Maßnahmen sind geplant? 

Mit Beginn des Jahres 2022 startete die 
zweite Phase von SuGiS. Sie wird voraus-
sichtlich bis zum Jahr 2024 andauern. 
Neben einzelnen Maßnahmen aus Phase 
eins, die aufgrund der Pandemie verscho-
ben werden mussten, kommen insgesamt 
vier weitere neue Maßnahmen (Tabelle 1) 
dazu, die den existierenden AP zugeordnet 
sind. Die für die zweite Phase geplanten 
Maßnahmen wurden von der Konferenz 
der Präventionsleiterinnen und Präven-
tionsleiter der DGUV, der Kommission 
Sport der KMK sowie den Mitgliedern des 
33. KMK-LASI[3]-DGUV-Spitzengesprächs
befürwortet.

Die Prävention schenkt den großen Sportspielen – 
unter anderem Handball, Fußball, Basketball, Volley-
ball – aufgrund der Unfallhäufigkeit und des Unfall-
risikos ein besonderes  Augenmerk.“ 

Sicher spielen können – eine 
Maßnahme in Phase 2 

Wie bereits erwähnt, schenkt die Präven-
tion den großen Sportspielen – unter ande-
rem Handball, Fußball, Basketball, Volley-
ball – aufgrund der Unfallhäufigkeit und 
des Unfallrisikos ein besonderes Augen-
merk. Ebenso besitzt das „Spielenkönnen“ 
einen hohen fachlichen Stellenwert und 
bringt positive Gesundheitseffekte für die 
Schülerinnen und Schüler mit sich. 

In den curricularen Materialien für den 
Schulsport wird dem „Spielenkönnen“ im 
Rahmen der Entwicklungsförderung ein 
besonderer Schwerpunkt eingeräumt. Das 
Spielen in unterschiedlichen Formen (zum 
Beispiel kleine Spiele,  Sportspiele, vielfälti-
ge Korbwurf-, Torschuss- oder Rückschlag-
spiele) und methodischen Formaten (zum 
Beispiel Spielreihen) gehört zum inhaltli-
chen Kern von Sportunterricht und Schul-
sport in allen Schulformen und Klassen-
stufen. Das regelgebundene Spielen, also 
das Verstehen der Spielgedanken, das Ver-
einbaren, Verändern und Einhalten von 
Regeln, enthält ein großes pädagogisches 
Potenzial. 

Das Bewegungsfeld „Spielen“ erfreut sich 
großer Beliebtheit bei den Schülerinnen 
und Schülern und ist zugleich erzieherisch 
bedeutsam. Faires Verhalten, der Umgang 
mit Sieg und Niederlage sowie das Erfah-
ren, das Aushalten und der tolerante Um-
gang mit Unterschieden begründen den 
besonderen pädagogischen Status dieses 
Bewegungsfeldes. Darüber hinaus besitzt 
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Abbildung 3: Schulsportunfälle nach Sportart im Berichtsjahr 2020 an allgemein- und 
berufsbildenden Schulen in Prozent 
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das „Spielenkönnen“ positive Effekte für 
die Gesundheitsförderung und bietet eine 
hohe Freizeitrelevanz. Zugleich hat Spielen 
eine besondere Bedeutung für die fachli-
che, soziale und personale Kompetenzent-
wicklung der Schülerinnen und Schüler. 
Diese beruht sowohl auf dem Erwerb sozia-
ler Fähigkeiten und Fertigkeiten als auch 
auf dem lebenslangen Nutzen einer Teil-
habe an der Spielkultur. Dies schließt den 
Erwerb wichtiger sensomotorischer und 
taktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten 
für aktuelle und künftige Anforderungen 
in Schule, Beruf, Verkehr und Alltagsleben 
mit ein. Die hohe erzieherische und bilden-
de Relevanz spielbezogener Inhaltsbereiche 
des Schulsports steht jedoch in deutlichem 

Widerspruch zum herausragenden Anteil, 
den die großen Ballsportarten  jedes Jahr am 
schulischen und insbesondere schulsport-
lichen Unfallgeschehen haben. 

Daher hat sich die Steuerungsgruppe der 
Schulsportinitiative dafür entschieden, 
eine konkrete Maßnahme zum Konzept 
„Sicher spielen können“ in die zweite 
Umsetzungsphase mit aufzunehmen und 
zu planen. Als SuGiS-Schwerpunktmaß-
nahme, die den Arbeitspaketen „Arbeits-
materialien und Wissenstransfer“ und 
„Schulmanagement und Schulentwick-
lung: Schulsport als lernende Organisa-
tion“ zugeordnet ist, werden folgende Ziel-
stellungen verfolgt: 

• Entwicklung eines wirksamen und 
zeitgemäßen Präventionskonzeptes 
„Sicher spielen können“, 

• Erarbeitung eines innovativen, 
kompetenzorientierten, unfallprä-
ventiven und sicherheitsförderlichen 
Lehr-Lern-Konzeptes „Sicher spielen 
 können“ (Niveaustufenkonzept) für 
die Schule und 

• Empfehlungen für die Lehramts-
studiengänge in Verbindung mit 
Schulsport. 

Es wurde eine Projektgruppe mit Beteili-
gung der Kommission Sport der KMK, der 
großen Ballsportfachverbände, des Deut-
schen Sportlehrerverbandes (DSLV), der 
Deutschen Vereinigung für Sportwissen-
schaft (dvs) und der gesetzlichen Unfallver-
sicherung (Sachgebiet „Allgemeinbildende 
Schulen“ sowie Vertretungen einzelner Un-
fallversicherungsträger) eingerichtet, um 
gemeinsam bis 2024 an der Erfüllung der 
oben genannten Ziele zu arbeiten. 

Erfahrungsaustausch und regel-
mäßige Netzwerkarbeit 

Um eine nachhaltige Präventionskultur 
zu etablieren, müssen die einzelnen Maß-
nahmen der Schulsportinitiative auch alle 
Bereiche des Systems „Schule“ abbilden 
beziehungsweise aufgreifen. Hierunter 
zählen zum Beispiel Rahmenbedingun-
gen, Schulmanagement, Schulentwick-
lung, Qualifikation, Unterricht, Arbeitsma-
terialien – die sich in den zuvor genannten 
Arbeitspaketen widerspiegeln. Ebenso sind 
in Zukunft unter anderem auch Themen 

Um eine nachhaltige Präventionskultur zu etablieren,  müssen die 
einzelnen Maßnahmen der Schulsportinitiative auch alle Bereiche 
des Systems ‚Schule‘ abbilden beziehungsweise aufgreifen. Hier-
unter zählen zum Beispiel Rahmenbedingungen, Schulmanagement, 
Schulentwicklung, Qualifikation,  Unterricht und Arbeitsmaterialien.“ 

https://www.kleonstudio.com


29

DGUV Forum 11/2022     Agenda

wie der Ganztagsanspruch (mit multipro-
fessionellen Bedarfen und Arbeitsstruk-
turen) oder die Digitalisierung innerhalb 
der Schulsportinitiative SuGiS zu berück-
sichtigen. 

Entscheidend für den Erfolg der SuGiS-Ini-
tiative und somit für die Entwicklung einer 
nachhaltigen Präventionskultur ist darü-
ber hinaus die gute Zusammenarbeit und 
Akzeptanz aller Akteurinnen und Akteure 

in der Lebenswelt Schule auf Bundes-, Lan-
des- und Kommunalebene (zum Beispiel 
Schulleitungen, Schulträger, Schulminis-
terien, Unfallversicherungsträger, Dach-
organisationen). 

Ein Beispiel für gelungene Netzwerkarbeit 
sind die regelmäßigen Veranstaltungen 
zum Erfahrungsaustausch zwischen den 
SuGiS-Ansprechpersonen der Ministerien 
und der Unfallversicherungsträger sowie 

den Mitgliedern der Steuerungsgruppe. Die 
SuGiS-Ansprechpersonen sind das direkte 
Bindeglied zwischen der Steuerungsgrup-
pe auf Bundesebene und der Umsetzungs-
ebene auf Landesebene. Im Rahmen der 
Initiative werden so bestehende Netzwerke 
gepflegt und neue Netzwerke beziehungs-
weise Anknüpfungspunkte für eine sichere 
und gesunde Schulsportkultur aufgebaut. 
Der nächste Erfahrungsaustausch ist für 
Anfang des Jahres 2023 geplant. Er wird 
die Maßnahmen der zweiten Phase so-
wie die Unterstützungsbedarfe der Län-
der in den Fokus stellen. Ebenso wird die 
KMK-BZgA-DGUV-Fachtagung „Prävention 
und Gesundheitsförderung in Schulen – 
Sport, Spiel und Bewegung“, die für den 
21./22. März 2023 in Dresden geplant ist, 
die fachpolitischen Akteure und Entschei-
dungsträger zusammenbringen.  ←

Abbildung 4: Meldepflichtige Unfälle in den Ballsportarten im Jahresverlauf an allge-
mein- und berufsbildenden Schulen 
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Maßnahme Arbeitspakete Ziel 

Sportpädagogische Gefährdungsbeurteilung Schulmanagement und Schulentwicklung: 
 Schulsport als lernende Organisation 

Erarbeitung von Informationen zur sportpädagogi-
schen Gefährdungsbeurteilung für Sportlehrkräfte 

DGUV Information zum Thema „Psychosoziale 

Gesundheit im Sportunterricht“ 

Qualifikation und Personalentwicklung: 

 Professionswissen und berufliche Kompetenz; 

Arbeitsmaterialien und Wissenstransfer 

Erstellung einer DGUV Information auf Grundlage 

der Ergebnisse des Forschungsprojektes „Psycho-

soziale Gesundheit im Sportunterricht“ mit der 

Zielgruppe Schulleitungen/Sportlehrkräfte 

Informationen zum Sportstättenbau Programmatik und Rahmenbedingungen; 

Arbeitsmaterialien und Wissenstransfer 

Erstellung von Informationen zum Sportstätten-

bau einschließlich Kriterienkatalog 

Sicher spielen können Schulmanagement und Schulentwicklung: 

 Schulsport als lernende Organisation; 

Arbeitsmaterialien und Wissenstransfer 

Entwicklung eines wirksamen und zeitgemäßen 

Präventionskonzeptes „Sicher spielen können“ 

inklusive Niveaustufenkonzept zur Könnensent-

wicklung 

Tabelle 1: Übersicht zu den geplanten Maßnahmen der Schulsportinitiative in Phase 2 (2022–2024) 
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Fußnoten 

[1] Konzeptpapier SuGiS, www.dguv.de/
medien/fb-bildungseinrichtungen/doku-
mente/konzeptpapier-sugis.pdf 
[2] Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung 
[3] Länderausschuss für Arbeitsschutz 
und Sicherheitstechnik 

http://www.dguv.de/medien/fb-bildungseinrichtungen/dokumente/konzeptpapier-sugis.pdf
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Blended Learning im Praxistest 

Key Facts 

• Seit September 2021 lernen Studierende des berufsbegleitenden Master of 
Public Management Sozialversicherung im Blended-Learning-Format an der
DGUV Hochschule

• Das Blended-Learning-Format bringt umfangreiche neue Anforderungen für
Lernende, Lehrende, Hochschule und entsendende Unfallversicherungsträger
mit sich

• Erste Evaluationsergebnisse bescheinigen einerseits eine erfolgreiche Ein-
führung und machen andererseits den weiteren Entwicklungsbedarf deutlich

Autorin 

Prof. Dr. Kathrin Brünner 

Mit dem berufsbegleitenden Studiengang „Master of Public Management“ wurde erstmals ein 
Blended-Learning-Format in enger Verzahnung mit den Unfallversicherungsträgern entwickelt – 
seit einem Jahr wird er erprobt. Um den Aufbau dieses Blended-Learning-Formats, die damit ein-
hergehenden Anforderungen und erste Umsetzungserfahrungen wird es in diesem Beitrag gehen. 

Blended Learning[2] 

• Kennzeichen ist, dass ein wesentli-
cher Teil von Präsenzveranstaltun-
gen durch Online-Elemente ersetzt 
wird, die integraler Bestandteil der 
Gesamtkonzeption sind. 

•  Als integrales Konzept umfasst 
Blended Learning Veranstaltungs-
formen, in denen Präsenz- und 
Distanzanteile spezifische, auf-
einander abgestimmte Aufgaben 
übernehmen. 

•  Durch die Verknüpfung und Ver-
zahnung verschiedener Lehr- und 
Lernformen, Medien und Metho-
den in einem umfassenden Lehr- 
und Lernsetting soll ein optimales 
Lernergebnis erreicht werden. 

Abbildung 1: Innermodularer Ablauf der Studienphasen im Blended-Learning-Format 
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Ziel des Masterstudiums Master of Public 
Management Sozialversicherung ist es, 
Absolventinnen und Absolventen für die 
Übernahme von Fach- und Führungsaufga-
ben in höheren Funktionen der Sozialversi-
cherungsträger zu qualifizieren. Im Format 
eines nicht konsekutiven, weiterbildenden 
Studiengangs stehen dabei insbesondere 
übergeordnete Fach- und Führungsauf-
gaben im Zentrum der Qualifikation. Die 

Konzeption des Studiengangs zeichnet sich 
dadurch aus, neben Fach- und Methoden-
kompetenzen soziale Kompetenzen sowie 
Selbstkompetenzen in den Mittelpunkt zu 
stellen. Die Studierenden sollen am Ende 
ihres Studiums in der Lage sein, komplexe 
Verwaltungsaufgaben selbstständig wahr-
zunehmen, zu steuern und zu bewältigen 
sowie innovative Entscheidungs- und Pro-
blemlösungswege herbeizuführen. Durch 
die berufsbegleitende Konzeption des Mas-
terstudiengangs können die Studierenden 

die neu erworbenen Kompetenzen unmit-
telbar in der eigenen beruflichen Praxis an-
wenden. Die Modulbeschreibungen folgen 
mit kompetenzorientierten Lernergebnis-
beschreibungen („Learning Outcomes“) 
einer zeitgemäßen curricularen Strukturie-
rung. Dafür werden neben den Lerninhal-
ten Kompetenzen definiert, die erworben 
werden sollen, wobei „Kompetenz […] als 
Befähigung zu definieren ist, in Anforde-
rungsbereichen, die durch hohe Komplexi-
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tät, Neuartigkeit bzw. Unbestimmtheit und 
hohe Ansprüche an die Lösungsqualität 
gekennzeichnet sind, angemessen, ver-
antwortlich und erfolgreich zu handeln.“[1] 

Das Masterstudium ist als berufsbegleiten-
der Studiengang im Blended-Learning-For-
mat mit begleiteten Selbststudienzeiten, 
Online-Seminaren und Online-Vorlesungen 
sowie Präsenzzeiten konzipiert. Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Umsetzung eines 
solchen Studiengangs ist ein Lehr-Lernkon-
zept, das auf die besonderen Bedürfnisse 
sowohl derjenigen, die berufsbegleitend 

Tabelle 1: Überblick über die Studienphasen, deren Zeitanteile sowie Lehr- und Lernformen 
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ngStudienphase Anteil Lehr- und Lernformen – Beispiele 

Präsenz an der HGU 

(ein dreitägiger Block/Monat) 

20 % Vortrag (als Impuls von Dozierenden, Fachleuten oder Studierenden) 
Selbsttest 
Dokumentationsaufgabe 
Concept-Mapping 
Fallstudie, Fallanalyse 
Lehrgespräch 
Gruppendiskussion 
Gesprächssimulation 
Situationsaufgaben 
Expertenaustausch/-vorträge 
Erlebnis- und erfahrungsorientierte Übungen inklusive Reflexion 
Gruppen-, Einzel-, Partnerarbeit 
Einzel-/Partner- und Teamgespräche 
Diskussions- und Reflexionsaufgaben 

Synchrone Online-/Online-Seminar-Zeit 

(14-t äglich Freitagnachmittag) 

5 % Vorträge 

Lehr-Lern-Gespräch 

Gruppenpuzzle 

Gruppendiskussion 

Einführungsvideo 

Online-Sprechzeiten und Kleingruppenkolloquien 

Begleitetes Selbststudium 

(zwischen Präsenz- und Online-Seminar-Zeiten) 

55 % Skripte mit Selbststudienaufgaben 

Literaturstudium 

Online-Aufgaben inklusive Kollaboration 

Video- und Audiopodcast 

WebQuests 

Projektarbeit und -coaching 

Praxisanalyse und -reflexion 

Teamreflexion, Peer-Feedback 

Portfolioarbeit 

Prüfungsleistung 

(semesterbegleitend oder am Semesterende) 

20 % Hausarbeiten 

Portfolio 

Forschungsskizze 

Vortrag/Seminarsequenz/Podcast 

Klausur 

Projektarbeit 

Analyse- und Reflexionsarbeit 

studieren, als auch der Praxis bei den Sozi-
alversicherungsträgern (und damit verbun-
denen Abwesenheitszeiten) zugeschnitten 
ist. Der Masterstudiengang Master of Public 
Management Sozialversicherung greift die-
se Herausforderung durch die Kombination 
von begleiteten Selbstlernphasen, Online-
Veranstaltungen und kurzen Präsenzzeiten 
auf. Jedes der insgesamt 38 Modulteile folgt 
einem einheitlichen Ablaufschema und da-
mit einer entsprechenden Verzahnung von 
synchronen Präsenz- und Online-Seminar-
Zeiten mit asynchronen begleiteten Selbst-
lernphasen (siehe Abbildung 1). 

In den Selbstlernphasen lernen die Stu-
dierenden unabhängig von Zeit und Ort. 
Sie werden durch ein Online-Angebot und 
durch die Betreuung von Modulkoordinie-
renden und Modullehrenden begleitet. Den 
Studierenden wird dadurch auch ermög-
licht, große Teile ihres Studiums möglichst 
flexibel zu gestalten sowie berufliche und 
familiäre Vereinbarkeit zu gewährleisten. 

Als Lehr- und Lernformen sind im Mas-
terstudiengang unterschiedliche hoch-
schultypische Lehr- und Lernformate (Vor-
lesung, Übung und Seminar) vorgesehen. 
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Im Rahmen dieser Formate finden unter-
schiedliche Lehr- und Lernformen statt, 
die sich beispielsweise durch verschiede-
ne wissenschaftliche Disziplinen in den 
Modulen unterscheiden. Die Tabelle 1 gibt 
einen Einblick in die verschiedenen im Stu-
diengang eingesetzten Lehr- und Lernfor-
men sowie die Zeitanteile der entsprechen-
den Studienphasen. 

Für die Bereitstellung aller Informationen 
und Materialien, aber auch für die Kommu-
nikation und Kollaboration im Studiengang 
stellt die Lernplattform ILIAS die wesentli-
che Säule des Lehr-Lern-Konzeptes dar. Sie 
ermöglicht den Lernenden, jederzeit und 
von überall auf alle relevanten Informatio-
nen und Inhalte des Studiums zuzugreifen 
und Kontakt mit Modulverantwortlichen, 
Hochschullehrenden und anderen Studie-
renden zu halten. Über die Lernplattform 
haben die Studierenden auch die Möglich-
keit, Prüfungsleistungen einzureichen. 

Erfolgsfaktoren aus Sicht der 
Lernenden 

Im Rahmen der Erprobung des Studien-
gangs erfolgt eine regelmäßige Evaluati-
on von einzelnen Modulteilen, Modulen 
und Semesterabschnitten. Nach der ersten 
Semesterevaluation im Januar 2022 fand 
darüber hinaus ein Online-Workshop zur 
Diskussion von Handlungserfordernissen 
aus Studierenden- und Trägersicht statt. 
Neben 40 Studierenden des Jahrgangs 2021 
nahmen neun Vertreterinnen und Vertreter 

aus den Personalentwicklungen der Unfall-
versicherungsträger teil. Sowohl an den 
Evaluationsergebnissen als auch aus den 
Workshopdiskussionen lassen sich wich-
tige Erfolgsfaktoren für die weitere Verste-
tigung des berufsbegleitenden Blended- 
Learning-Formats ableiten. 

1. Planbarkeit und Planungssicherheit 
Wie für viele berufsbegleitende Bildungs-
gänge stellt sich insbesondere der Aspekt 
der Planbarkeit und Planungssicherheit 
jedweder Aufgaben als Erfolgsfaktor für 
die Lernenden heraus. Das wird beispiels-
weise erreicht, wenn 

• Studien- und Stundenpläne früh-
zeitig kommuniziert werden, 

• Aufgaben für alle Selbstlernphasen 
zum Modulbeginn zur Verfügung 
stehen (um damit mehr Flexibilität zu 
schaffen, wann was durchgearbeitet 
wird), 

• ein Zeitplan mit allen To-dos des 
Modulteils als Standard in jedem 
Modulteil etabliert wird, 

• Pflicht- und Wahlaufgaben für die 
Selbstlernphasen kenntlich gemacht 
werden, 

• Prüfungsleistungen und Anforderun-
gen frühzeitig klar definiert sind. 

2. Verteilung der Arbeitsbelastung und 
Abstimmungsprozesse in der Hochschule 
Jeder und jede Lehrende erarbeitet im 
„Normalfall“ bestimmte Wissenselemen-
te mit den Studierenden und stellt in den 

Lehrveranstaltungen bestimmte Aufgaben. 
Blended Learning und das berufsbegleiten-
de Studienformat erfordern hier wesentlich 
größere Abstimmungsbemühungen zwi-
schen den Lehrenden hinsichtlich: 

• Koordination von Aufgaben und 
 damit verbundenen Abgabeterminen 
zwischen den Lehrenden, sodass 
sich Arbeitsbelastungen ausgewogen 
verteilen 

• Einplanen von Zeiten für die Orga-
nisation von Gruppenaufgaben im 
Workload 

• konsequente Einhaltung von Work-
loads und Transparenz von Work-
loads für die Studierenden 

3. Gestaltung von Präsenzzeiten 
Anders als in traditionellen Präsenzstudi-
engängen stellt der Präsenzanteil in einem 
Blended-Learning-Format, wie eingangs auf-
gezeigt, ein rares Gut im Verhältnis zur Ge-
samtzeit des Studiums dar. Hier gilt es, ins-
besondere aus Sicht der Studierenden, die 
Präsenzphasen gut nutzbar zu machen für: 

• die stärkere Integration von 
 Diskussions- und Austauschformaten 

• gegebenenfalls Reduktion von 
 Wissensvermittlung in der Präsenz 
zugunsten von Tiefe in einzelnen 
Themenfeldern oder Diskussions-
zeiten in der Gruppe 

• eine verträgliche Pausen- sowie 
 begrenzte Anfangs- und Endzeit-
gestaltung 

Die Lernplattform ILIAS ermöglicht den Lernenden, jederzeit 
und von überall auf alle relevanten Informationen und Inhal-
te des Studiums zuzugreifen und Kontakt mit Modulverant-
wortlichen, Hochschullehrenden und anderen Studierenden 
zu halten.“ 
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4. Kompetenzentwicklung ganzheitlich 
denken 
In diesem Kontext wird gerade als Erfolgs-
faktor für die Motivation der Studierenden 
angesehen, dass sie die Möglichkeit erhal-
ten, ausgehend von dem eigenen Kompe-

tenzniveau ihr eigenes Kompetenzerleben 
und den -fortschritt auch entsprechend 
analysieren und reflektieren zu können. 
Wildt umschreibt das als die Aufgabe, 
„Lehre durch Lernen ‚neu zu durchden-
ken‘ und unter dem Prinzip der Lernförder-
lichkeit zu gestalten“[3]. Seitens der Studie-
renden werden dafür konkrete Vorschläge 
genannt: 

• Kompetenztests den Modulen vor- 
oder zwischenschalten (Was muss 
ich von den Selbstlernaufgaben in 
welcher Intensität machen oder was 
weiß ich schon?) 

• Flexibilisierung des Lernens durch 
mehr Wahloptionen ermöglichen 

• Einplanen von schnelleren Rückmel-
dungen auf Portfolio- und Selbstlern-
aufgaben seitens der Lehrenden 

• Stärkere Integration von Aufgaben 
zur Selbstkontrolle und individuelle 
Feedbacks 

Veränderte Anforderungen an 
Lehrende und Hochschule 

Hochschullehrende stehen nicht zuletzt 
in diesen aufgezeigten Formaten aktueller 
denn je vor der Aufgabe, zeitgemäße und 
zukunftsfähige kompetenzorientierte Bil-
dungsprozesse zu gestalten.[4] 

Blicken wir auf die Lernenden, so ist in 
weiterbildenden Studiengängen wie bei-
spielsweise im Master of Public Manage-
ment die Heterogenität der Lernerfahrun-
gen aufgrund unterschiedlicher beruflicher 
und akademischer Vorerfahrungen beson-
ders stark ausgeprägt. Demzufolge ergeben 
sich besondere Ansprüche an Lehr-Lern-
Settings. Je heterogener die Zielgruppe ist, 
desto mehr sind Lehrende gefordert, auf 
die unterschiedlichen Lernbedürfnisse ein-
zugehen, um möglichst allen Studierenden 
gleichermaßen erfolgreiche Lernerfahrun-
gen zu ermöglichen. Das illustrieren die 
vorstehend aus Sicht der Studierenden ge-
nannten Erfolgsfaktoren und Handlungs-
empfehlungen ganz praktisch. Die Frage 
nach den Studierenden – die Perspektive 
der Lernenden – gewinnt vor dem Hinter-
grund hochschulpolitischer und gesell-
schaftlicher Entwicklungen zusätzlich an 
Bedeutung.[5] 

Neben der Heterogenität erfordert die Er-
probung eines Blended-Learning-Formats 
die Wahrnehmung vieler komplexer neu-
er Aufgabenbündel von den Lehrenden, 
wie sie beispielsweise an der DGUV Hoch-
schule (HGU) im Rahmen einer Qualifizie-
rungsmaßnahme wie folgt diskutiert (Ab-
bildung 2 links) und erarbeitet wurden 
(Abbildung 2 rechts). 

Abbildung 2: Aufgabenfelder in Blended-Learning-Szenarien (Qualifizierung „Digitale Lernprozessbegleitung und Blended-
Learning-Konzeption“, Fotoprotokoll vom 21.02.2020, S. 29 f.) 
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 Lehrende gefordert, 
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um möglichst allen 
Studierenden glei-
chermaßen erfolgrei-
che Lernerfahrun gen 
zu ermöglichen.“ 
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Blended-Learning-Formate bringen ein ver-
ändertes Grundverständnis des Lehrens 
und Lernens in die Hochschule und wälzen 
in der Folge die Herangehensweise an Leh-
ren und Lernen grundlegend um. Lehrende 
benötigen neue umfassende Kompetenzen 
medienvermittelten Lehrens und Lernens 
sowie Kenntnisse aktivierender didakti-
scher Designs digitaler Bildung. 

Aus Sicht eines Professionalisierungspro-
zesses und einer Professionalitätsentwick-
lung der Lehrenden und der beteiligten 
Bereiche ist es lehrenden- und hochschul-
seitig gelungen, ein neues Bildungskon-
zept zu etablieren. Hier arbeitet die HGU 
gemeinsam mit allen Lehrenden im Master-
studiengang daran, zum einen die eigenen 
Formate weiterzuentwickeln, zum anderen 
die Umsetzung in den einzelnen Modul-
teilen zu reflektieren. Als eine Art studi-
enbegleitendes „Lehrenden-Austausch-
Format“ entwickelte sich auf Wunsch der 
Lehrenden ein regelmäßig monatlich oder 
zweimonatlich stattfindender Erfahrungs-
austausch. In enger Zusammenarbeit mit 
den Bereichen Wissensmanagement und 
E-Learning, Prüfungsamt und Qualitäts-
beauftragten werden aktuelle Themenfel-
der der digitalen und digital unterstützten 
Lehr- und Lernformate aus dem Master of 
Public Management eruiert. 

Grundlegende didaktische Neukonzepti-
onen von ganzheitlichen Lehr- und Lern-
formaten erfordern aber gleichsam eine 
ganzheitliche Einbindung und Weiterent-
wicklung aller beteiligten Hochschulstruk-
turen. Die Einführung und Umsetzung eines 
Blended-Learning-Formats ist kein Selbst-
läufer, sondern braucht die Gestaltung viel-
seitiger Weichenstellungen, beispielsweise: 

• veränderte Planungsprozesse 
• veränderte didaktische Sequenzie-

rungsprozesse 
• neue Schwerpunkte in Medienent-

wicklung und -gestaltung 
• Ausbau der technischen Infrastruktu-

ren und entsprechende Begleitkon-
zepte zu Implementationen für alle 
Beteiligten 

• dauerhafte Supportstrukturen und 
-prozesse für ebendies 

Hier steht die HGU nach dem ersten Jahr 
Pilotierung des Masters eher am Anfang, 
denn es ist deutlicher denn je, dass neben 
Lehr- und Lernformaten im Rahmen einer 
strategischen Hochschulentwicklung die 
Ausstattungen und Supportstrukturen für 
Lehrende, Studierende und Hochschulver-
waltung ausgebaut werden müssen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass Blended-Learning-Formate viel Ent-
wicklungspotenzial in der HGU haben. 
Gleichwohl zeigt die Erfahrung aus der 
Pilot phase, dass sich nicht jeder Inhalt und 
jede Kompetenzfacette uneingeschränkt 
in Online-Vorlesungen/Online-Seminaren 
oder in Selbstlernarchitekturen abbilden 
lässt. Es braucht eine sehr gut ausgerich-
tete kompetenz- und lernzielorientierte 

Didaktik, mit der jeweils Ziel und Inhalt 
gut auf die jeweilige Studienphase abge-
stimmt werden. Wichtig ist darüber hin-
aus, dass der Einsatz digitaler Medien und 
Online-Formate einen Mehrwert entfal-
ten muss, der für Lehrende und Lernende 
transparent ist, zum Lernen (und Lehren) 
einlädt und dauerhaft zum Lernen in Set-
tings mit hoher Eigenverantwortung mo-
tiviert. Zusätzlich braucht es DGUV-seitig 
bereichsübergreifende Ansätze, um gute 
Rahmenbedingungen, Anreize und aus-
gefeilte Infrastrukturen zu schaffen. Wich-
tig sind Unterstützungsprozesse auf allen 
Seiten, um Motivation und Kompetenz für 
die Entwicklung entsprechender didakti-
scher Konzepte weiter zu stärken, weiter-
zuentwickeln und diese professionell um-
zusetzen.  ←
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Bei der Chemikalienstrategie 
steckt der Teufel im Detail 
Autorin 
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Nachrichten 
aus Brüssel

D ie Europäische Kommission hat 
sich in Zeiten des Klimawandels 
ein ehrgeiziges, aber durchaus 

begrüßenswertes Ziel gesteckt. Im Zuge 
des „Green Deal“ soll die EU bis zum Jahr 
2050 klimaneutral werden. Neben weite-
ren Initiativen zum Umweltschutz hat die 
Europäische Kommission eine Chemika-
lienstrategie entwickelt. Mit dieser sollen 
sichere, nachhaltige Chemikalien geför-
dert und Menschen sowie Umwelt vor ge-
fährlichen Chemikalien geschützt werden. 
Um dies zu erreichen, hat die Europäische 
Kommission bereits einzelne Rechtset-
zungsinitiativen veröffentlicht. Weitere 
Regelungen, wie zum Beispiel die Über-
arbeitung der REACH-Verordnung, sind 
in Arbeit und werden in den kommenden 
Wochen veröffentlicht. 

Hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz sind die Überlegungen 
der Europäischen Kommission auf den 
ersten Blick durchaus ein Gewinn, denn 
auch der Arbeitsschutz für Personen, die 
mit Chemikalien in Berührung kommen, 
soll gestärkt werden. Der Teufel steckt aber 

bekanntlich im Detail. Schaut man sich die 
Vorhaben der Europäischen Kommission 
genauer an, wird klar, wie weitreichend die 
Folgen wären. Beispielhaft steht hierfür der 
Wunsch der Europäischen Kommission, 
den sogenannten risikobasierten Ansatz 
bei der Arbeit mit Chemikalien für gewerb-
lich Beschäftigte zu streichen. Werden die 
in der Chemikalienstrategie angekündig-
ten Maßnahmen so umgesetzt wie geplant, 
 wären zahlreiche Tätigkeiten für gewerb-
lich Beschäftigte nicht mehr möglich. 

Schauen wir uns hierzu den Status quo 
an: Aktuell gilt für Verbraucherinnen und 
Verbraucher zu Recht ein äußerst strenger 
Schutz vor gefährlichen Substanzen. Für 
gewerblich und industriell Beschäftigte, 
die zum Beispiel mit chemischen Stoffen 
arbeiten, gelten andere Regeln. Dort be-
steht ein etablierter risikobasierter Ansatz. 
Dabei wird die Gefahr eines Stoffes im Zuge 
einer Risikobewertung mit der möglichen 
Exposition und den daraus entstehenden 
Folgen betrachtet. Auf der Grundlage des 
Bewertungsergebnisses werden Risikoma-
nagementmaßnahmen ergriffen und Per-
sonen am Arbeitsplatz dementsprechend 
geschützt. So ist das sichere Arbeiten mit 
Chemikalien am Arbeitsplatz möglich. 

Die Chemikalienstrategie sieht nun vor, 
dass künftig für gewerblich Beschäftig-
te die gleichen strengen Vorschriften für 
den Schutz vor Chemikalien gelten wie 
für Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Dem gegenüber soll das Schutzniveau für 
industriell Beschäftigte aber beibehalten 

werden. Dies würde zu einem Nebeneinan-
der an Regelungen für industriell und ge-
werblich Beschäftigte führen. Zudem dürf-
ten gewerblich Beschäftigte nicht mehr mit 
potenziell krebserzeugenden oder anderen 
Stoffen vergleichbaren Risikos arbeiten. 

Dies hätte weitreichende Auswirkungen: 
Im Gesundheitsbereich ist es beispielswei-
se üblich, Flächendesinfektionen mit form-
aldehydhaltigen Reinigungsmitteln durch-
zuführen und medizinische Instrumente 
sowie Infusionsschläuche mit Ethylenoxid 
zu sterilisieren. Beide Stoffe sind als krebs-
erzeugend eingestuft. Bei der Arbeit mit 
formaldehydhaltigen Reinigungsmitteln 
gibt es aber einen Arbeitsplatzgrenzwert 
(AGW), der ein sicheres Arbeiten möglich 
macht. Bei der Sterilisation von medizini-
schen Instrumenten wird Ethylenoxid aus-
schließlich in geschlossenen Systemen an-
gewendet. Nach der Chemikalienstrategie 
dürften diese beiden Stoffe künftig nicht 
mehr von gewerblich Beschäftigten bei 
ihrer Tätigkeit angewendet werden. Dies 
hätte gerade für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen fatale Folgen. 

Die Deutsche Sozialversicherung hat sich 
im Oktober 2022 hierzu in  einer Stellung-
nahme geäußert und den politischen Ak-
teurinnen und Akteuren Empfehlungen 
aufgezeigt. 

Siehe auch den Artikel „Die Chemikalien-
strategie der EU“ in dieser Ausgabe.  ←

https://dsv-europa.de/lib/02_Positionspapiere/2022-10-11-Stellungnahme-Chemikalienstrategie-fuer-Nachhaltigkeit_final_de.pdf
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Wheelie oder nicht Wheelie, das ist hier die Frage 

Landessozialgericht Hamburg, Urteil vom 04.05.2022 – 
L 2 U 32/21 –, juris 

Autor 

Prof. Dr. Laurenz Mülheims 

Ein Bauleiter, der auf dem Weg vom Büro zu einer nahe gelegenen Baustelle mit seinem Motorrad 
während des Fahrens auf nur einem Reifen verunglückt, steht gemäß § 8 Abs. 1 Sozialgesetzbuch 
(SGB) VII unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn nicht erwiesen ist, dass es 
sich hierbei um einen „absichtlichen Wheelie“ gehandelt hat. 

Der Kläger war auf einer betriebsbedingten Fahrt mit seinem 
Motorrad unterwegs, stürzte und verletzte sich. Über die 
Umstände dieses Sturzes besteht Streit. Gestützt auf Zeu-

genaussagen gingen der beklagte Unfallversicherungsträger und 
das Sozialgericht (SG) Hamburg davon aus, dass die Sturzursache 
ein Wheelie (absichtliches Hochziehen des Vorderrades, um auf 
dem Hinterrad zu fahren) des Klägers war, und verneinten einen 
Arbeitsunfall. Der Kläger trug vor, er habe als besonnener Ver-
kehrsteilnehmer, noch unerfahren auf seinem neuen Motorrad 
(Einzylindermotor, konzipiert als „Rennmaschine“) einen Fahr-
fehler begangen, wodurch er eine Zeit lang auf dem Hinterrad 
fuhr und beim Wiederaufsetzen des Vorderrades gestürzt sei. Das 
Landessozialgericht (LSG) Hamburg bejaht eine versicherte Tätig-
keit des Klägers zum Unfallzeitpunkt, allein weil er auf einer be-
triebsbedingten Fahrt war (Rn 31), und verlagert die Problematik 
auf Kausalitätserwägungen, konkret auf die Frage der rechtlich 
wesentlichen Zurechnung der „Realisierung einer in den Schutz-
bereich des jeweils erfüllten Versicherungstatbestandes fallenden 
Gefahr“ (Rn 33). Hier könne als konkurrierende Mitursache zur 
Motorradfahrt als versicherte Tätigkeit ein Wheelie nicht ange-
nommen werden. Zeugenaussagen hierzu seien nicht ergiebig, die 
bloße Möglichkeit als Beweis einer Mitursache reiche nicht aus. 
Die entsprechende Beweislosigkeit gehe zulasten der Beklagten, 
da für sie das Vorliegen einer  solchen Mitursache günstig wäre. 

Das Ganze mag im Ergebnis „richtig“ sein, im rechtlichen Vorge-
hen eher nicht. Die Frage, ob der Kläger einen Wheelie gemacht 
hat oder nicht, stellt sich in der Prüfung der versicherten Tätig-
keit als anspruchsbegründende Tatsache. Sollte der Kläger einen 
Wheelie hingelegt haben, also „gespielt“ und damit eine private, 
eigenwirtschaftliche Handlung vollzogen haben, stehen wir vor 
folgender Frage: War dies „nur“ ein Spielen? Dann scheidet eine 
versicherte Tätigkeit aus. Oder war das eine „spielerisch ausge-
übte“ versicherte Tätigkeit und damit eine „gemischte Tätigkeit“, 
also zeitgleich und untrennbar zusammen eine versicherte und 
eine private Tätigkeit? Dann liegt eine versicherte Tätigkeit vor; 

dies mit der Folgefrage, ob sich im Unfallgeschehen ein privates 
oder ein betriebliches Risiko realisiert hat. Zutreffend dürfte Ers-
teres sein. Bei einem Wheelie davon auszugehen, dass trotz aller 
damit verbundenen Spielerei die versicherte Fahrt ja weitergehe, 
und damit zeitgleich von einer Handlungstendenz des Klägers 
auszugehen, dem angestrebten Ziel streckenmäßig näher zu kom-
men, dürfte doch lebensfremd sein. Ein Wheelie dürfte sich als 
alleinige Spielerei darstellen, womit eine versicherte  Tätigkeit im 
(späteren) Unfallzeitpunkt nicht vorliegt und sich jede weitere 
Kausalitätsbetrachtung verbietet. 

Das Schwierige dabei ist, dass insbesondere die Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts (BSG) im Bereich der versicherten 
 Tätigkeit auf die letzte Handlungssequenz vor dem Unfall abstellt – 
und genau die ist hier im Streit: Wheelie oder Fahrfehler? Diese 
Frage trifft auf die versicherte Tätigkeit als anspruchsbegründendes 
Tatbestandsmerkmal eines Arbeitsunfalls; wenn hier Beweislo-
sigkeit eintritt (Wir wissen nicht, wie es war), dann geht dies zu-
lasten der Versicherten, womit ein Arbeitsunfall abzulehnen ist. 
Die einzige „Rettung“ des Klägers im vorliegenden Fall wäre, aus 
der bisherigen versicherten Tätigkeit (betriebsbedingte Fahrt) – 
bis zum Beweis des Gegenteils – darauf zu schließen, dass diese 
auch im Unfallzeitpunkt vorgelegen habe. Das tun wir beispiels-
weise bei „einsamen Unfällen“ am Arbeitsplatz, wenn vor dem 
Unfall eine versicherte Tätigkeit ausgeübt worden ist. Können wir 
das hier auch tun? Das BSG hat das in seinem Urteil vom 12. De-
zember 2015 (B 2 U 8/14 R, juris), auf das sich das LSG Hamburg 
bezieht, gerade nicht getan. 

Dazu kommt noch eine Frage: Wozu kauft sich ein besonnener 
Motorradfahrer eine „Rennmaschine“? Der Kläger wird es wissen 
und er weiß auch die Antwort auf die zentrale Frage: Wheelie 
oder nicht Wheelie?   ← 

Die Inhalte dieser Rechtskolumne stellen allein die Einschätzungen 

des Autors/der Autorin dar. 
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